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Satzung 
(Allgemeine Vorschrift)  

des Landkreises Osnabrück  
über die Festsetzung von Höchsttarifen für 

Fahrausweise im straßengebundenen Öffentlichen 
Personennahverkehr auf Basis von 

Liniengenehmigungen  
im Sinne der §§ 42, 43 Nr. 2, 44 PBefG 

 
 

§ 1 
Zuwendungszweck, Zuständigkeit 

 
(1) Der Landkreis Osnabrück gewährt für die Beförderung von  

Personen mit Fahrausweisen im Tarif der Verkehrsge-
meinschaft Osnabrück (VOS) auf dem Gebiet des Land-
kreises Osnabrück einschließlich der Verkehre, für die der 
Landkreis auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen 
von Nachbar-Aufgabenträgern hierzu ermächtigt wurde, 
im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) einen Ausgleich für die nicht gedeckten Kosten, 
die den Verkehrsunternehmen durch die Anwendung des 
Höchsttarifs i.S.d. § 2 Absatz 1 für Fahrausweise entste-
hen. Der Landkreis Osnabrück wird darauf hinwirken, im 
Rahmen des Abschlusses der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarungen möglichst alle aus dem Kreisgebiet ausbre-
chenden Verkehrsleistungen, auf denen der Höchsttarif 
Anwendung findet, zu erfassen. Die Verkehrsunterneh-
men haben auf Grund dieser Satzung keinen Rechtsan-
spruch auf Gewährung eines vollständigen Kostenaus-
gleichs und/oder einer vollständigen Preisauffüllung im 
Zusammenhang mit der Anwendung des Höchsttarifs. 
 

(2) Der Landkreis Osnabrück gewährt hierzu einen Ausgleich  
nach Maßgabe dieser Allgemeinen Vorschrift und auf-
grund seiner Zuständigkeit als Aufgabenträger im ÖPNV 
nach §§ 4 Absatz 1 Nr. 3, 7a Absatz 1 des Niedersächsi-
schen Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Er beachtet die Vor-
gaben des Rechts der Europäischen Union durch eine 
transparente und diskriminierungsfreie Ausreichung der 
Mittel an die Verkehrsunternehmen und eine auf den Net-
toeffekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht beschränkte Ge-
währung von Ausgleichsleistungen. 

(3) Auf Grundlage dieser Allgemeinen Vorschrift reicht der  
Landkreis Osnabrück Haushaltsmittel und ihm vom Land 
Niedersachsen (insb. nach § 7a Absatz 2 NNVG) oder 
vom Bund (insbes. § 9 RegG) zugewiesene oder gewährte 
Finanzmittel sowie Mittel zur Stärkung der Gemeindever-
kehre an die Verkehrsunternehmen aus. Durch diese Aus-
gleichsleistungen wird ein Beitrag zur Sicherstellung einer 
ausreichenden Verkehrsbedienung im ÖPNV, insbesonde-
re für Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungs-
verkehrs geleistet. 
 

(4) Zusätzlich reicht der Landkreis für den Zeitraum vom  
01.05.2023 bis zum 31.12.2026 die ihm vom Land Nieder-
sachsen auf Grundlage der Richtlinie Billigkeitsleistungen 
Deutschlandticket ÖPNV in der für das jeweilige Kalender-
jahr geltenden Fassung1 zugewiesenen Mittel zum Aus-
gleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschland-
ticket nach Maßgabe der Richtlinie Billigkeitsleistungen 
Deutschlandticket ÖPNV an die Verkehrsunternehmen 
aus, die für das betroffene Jahr nicht bereits auf anderwei-
tigem Weg (bspw. über öffentliche Dienstleistungsaufträge 
oder andere allgemeine Vorschriften etc.) einen Ausgleich 
für die Tarifanerkennung erhalten oder für die jeweiligen 
Personenverkehrsdienste selbst kein wirtschaftliches Risi-
ko tragen (bspw. aufgrund sog. Bruttoverträge).  
 

(5) Der Landkreis Osnabrück bedient sich zur operativen Ab- 
wicklung dieser Allgemeinen Vorschrift der VLO Verkehrs-
gesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (VLO).  
 

(6) Diese Allgemeine Vorschrift löst die mit Wirkung zum  
01.01.2025 erlassene Allgemeine Vorschrift des Landkrei-
ses Osnabrück über die Festsetzung von Höchsttarifen für 
Fahrausweise im straßengebundenen Öffentlichen Perso-
nennahverkehr auf Basis von Liniengenehmigungen im 
Sinne der §§ 42, 43 Nr. 2, 44 PBefG zum 01.01.2026 ab. 
Aufgrund der mit der Einführung des Deutschlandtickets 
sachlich und verkehrlich nicht zu rechtfertigenden zu er-
wartenden Verwerfungen hinsichtlich der Einnahmesituati-
on wird – mit Ausnahme des Ausgleichs für die Bus-Schie-
ne-Tarif-Integration – zum Zwecke der Berechnung der 
Ausgleichsleistungen und der Nachweisführung für das 
Abrechnungsverfahren im Sinne von § 9 der Satzung für 
die Abrechnungsjahre 2023, 2024, 2025 und 2026 abwei-
chend auf die Einnahmen der Verkehrsunternehmen im 
Kalenderjahr 2019 abgestellt. 
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für den Landkreis Osnabrück



(7) Für den Fall, dass in einem Kalenderjahr aufgrund eines  
unvorhersehbaren oder unabwendbaren Ereignisses (ins-
besondere im Fall des Erlasses einer Rechtsverordnung 
gemäß § 32 Infektionsschutzgesetz durch die Landesre-
gierung oder die Feststellung des Katastrophenfalls nach 
§ 20 des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes 
durch die Landrätin/den Landrat) mit erheblichen Auswir-
kungen auf die Einnahmesituation (Fahrgeldrückgänge 
und Wegfall der Barverkäufe) der Verkehrsunternehmen 
das Regelverfahren nach dieser Allgemeinen Vorschrift 
nicht zur Anwendung kommen kann, ohne sachlich und 
verkehrlich nicht gerechtfertigte Verwerfungen bei der Mit-
telverteilung nach sich zu ziehen, sieht die Allgemeine 
Vorschrift eine Anordnungsermächtigung der Verwaltung 
des Landkreises vor. Inhalt der Ermächtigung ist, dass 
zum Zwecke der Berechnung der Ausgleichsleistungen 
und der Nachweisführung für den betroffenen Zeitraum 
auf Einnahmen aus einem früheren Referenzzeitraum ab-
gestellt wird, wenn dies angeordnet wird.  
 

1Für das Jahr 2023 ist dies die; Richtlinie über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 in Niedersach-
sen (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 
2023) Erl. d. MW v. 2. 5. 2023 — 30250-2209 — VORIS 
93200; 
für das Jahr 2024 ist dies die „Richtlinie über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Niedersach-
sen (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 
2024) Erl. d. MW v. 12.12.2023 — 30250-2209 — VORIS 
93200; 
für das Jahr 2025 ist dies die Richtlinie über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 in Niedersach-
sen (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 
2025) Erl. d. MW v. 12.11.2024 - 30250-2209 - VORIS 93200; 
für das Jahr 2026 ist dies die Richtlinie über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Niedersach-
sen (Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 
2026) bis zum Erlass vgl. für die jeweiligen Rechte und Pflich-
ten die Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 aus Bundes- 
und Landesmitteln vom 6. November 2025. 

 
 
 

§ 2 
Höchsttarif, Rechtsgrundlagen 

 
(1) Der VOS-Tarif  inklusive der Bus-Schiene-Tarif -Integration   

und des Deutschlandtickets i.S.d. § 9 Abs. 1 Regionalisie-
rungsgesetz (RegG) (Anlage 1) wird als Höchsttarif i. S. v. 
Art. 3 Absatz 2 VO 1370/2007 auf dem Gebiet des Land-
kreises Osnabrück festgesetzt. Die damit verbundene ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtung umfasst die Beförderung 
von Personen im ÖPNV gemäß dem jeweils von der Tarif-
genehmigungsbehörde genehmigten Fahrplanangebot 
und den Vorgaben des jeweils gültigen Nahverkehrsplans 
des Landkreises Osnabrück.  
 

(2) Fortschreibungen des Höchsttarifs durch die Verkehrsun- 
ternehmen sowie entsprechende Anträge gegenüber der 

Tarifgenehmigungsbehörde dürfen nur im Einvernehmen 
mit dem Landkreis Osnabrück erfolgen. Hierbei ist von 
den Verkehrsunternehmen sicherzustellen, dass Zeitfahr-
ausweise des Ausbildungsverkehrs im Höchsttarif auf 
sämtlichen Linienverkehren ab dem 01.01.2017 um min-
destens 25% gegenüber Zeitfahrausweisen des Nichtaus-
bildungsverkehrs mit räumlich und zeitlich vergleichbarer 
Gültigkeit ermäßigt werden. Ist ein Einvernehmen nach 
Satz 1 erzielt worden, ersetzt der Landkreis Osnabrück 
nach Zustimmung der Tarifgenehmigungsbehörde die An-
lage 1 durch den fortgeschriebenen Höchsttarif und 
schreibt den Referenztarif unter Wahrung des Unter-
schiedsbetrags gegenüber dem VOS-Tarif und der Bus-
Schiene-Tarif-Integration fort. 
 

(3) Soweit im Rahmen dieser Satzung Landesmittel im Sinne  
von § 7a Absatz 2 NNVG bzw. nach der Richtlinie Billig-
keitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV ausgereicht wer-
den, erfolgt die Gewährung von Ausgleichsleistungen un-
ter der Bedingung einer Zuweisung der erforderlichen Fi-
nanzmittel durch das Land Niedersachsen. Ein darüberhi-
nausgehender Ausgleich durch kreiseigene Haushaltsmit-
tel ist im Hinblick auf die Ausgleichsleistungen für das 
Deutschlandticket ausgeschlossen. Sollten Bund und Län-
der keine ausreichende Finanzierung nach der Richtlinie 
Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV zur Finan-
zierung des Deutschlandtickets zur Verfügung stellen, wird 
der Landkreis die diesbezügliche Tarifpflicht nach § 2 Abs. 
1 aufheben und seine Zustimmung zur Aufhebung der Ta-
rifgenehmigung in Bezug auf das Deutschlandticket ertei-
len.  
 

(4) Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Aus 
gleichsleistungen, den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung, die Unwirksamkeit, die Rücknahme oder den 
Widerruf des Zuwendungsbescheides, die Rückforderung 
und Verzinsung der gewährten Ausgleichsleistungen gel-
ten diese Satzung sowie die Niedersächsische Landes-
haushaltsordnung (LHO) und die Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 LHO mit ihren Anlagen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung soweit in dieser Allgemeinen Vorschrift keine Ab-
weichungen zugelassen werden oder Abweichungen auf-
grund des Zuwendungszwecks geboten sind, und das Nie-
dersächsische Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG). 
Abweichend hiervon richtet sich die Gewährung der Billig-
keitsleistungen nach der Richtlinie Billigkeitsleistungen 
Deutschlandticket ÖPNV in der für das jeweilige Kalender-
jahr geltenden Fassung. 
 

(5) Für das Zuwendungsverfahren ist ein vom Landkreis Os- 
nabrück zu erlassender Antragsvordruck verbindlich. Ab-
weichend hiervon erlässt der Landkreis Osnabrück für das 
Antragsverfahren für Billigkeitsleistungen nach der Richtli-
nie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV geson-
derte Vorgaben auf Basis der jeweils gültigen Fassung.   
 

(6) Die Mindesthöhe einer Ausgleichsleistung muss im Einzel- 
fall mindestens 1.000 Euro betragen. Unterhalb dieser 
Schwelle wird keine Ausgleichsleistung gewährt. 
 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Allgemeinen Vorschrift bezeichnet der Aus-
druck: 
a)   "Verkehrsunternehmen": Unternehmen, die auf dem Ge- 

biet des Landkreises Osnabrück Personenbeförderungs-
leistungen durchführen und hierzu eine Genehmigung ge-
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mäß §§ 42, 43 Nr. 2, 44 PBefG, die Betriebsführung für ei-
nen nach den vorgenannten Normen genehmigten Linien-
verkehr oder eine entsprechende einstweilige Erlaubnis 
innehaben. 
 

b)   „Höchsttarif“: VOS-Tarif inkl. Bus-Schiene-Tarif-Integration  
und des Deutschlandtickets i.S.d. § 9 Abs. 1 RegG (Anla-
ge 1). 
 

c)   "Referenztarif“: Je Teilverkehrsgemeinschaft gebildeter  
Tarif (Anlage 2), den die Verkehrsunternehmen gem. § 39 
PBefG beantragen und anwenden würden, wenn sie ihre 
Betriebskosten vollständig durch Fahrgeldeinnahmen de-
cken müssten. 
  

d)   "Abrechnungsjahr": Das Kalenderjahr. 
 
e)   „Liniengenehmigung“: Liniengenehmigung im Sinne von  

§§ 42, 43 Nr. 2, 44 PBefG oder eine entsprechende einst-
weilige Erlaubnis im Sinne von § 20 PBefG. 
 

f)    „Basiszinssatz“: Der von der Deutschen Bundesbank ge- 
mäß § 247 Absatz 2 BGB zum Zeitpunkt des Beginns der 
Verzinsung bekannt gegebene Basiszins.  
 

g)   „Teilverkehrsgemeinschaften“: Die folgenden Teilverkehrs- 
gemeinschaften der VOS: 

     •     VOS Ost 
     •     VOS Süd 
     •     VOS Wallenhorst 
     •     VOS Nordost 
     •     VOS Nord 
 

§ 4 
Gegenstand, Art und Umfang der Ausgleichsleistung, 

Abwicklung über die VLO 
 
(1) An den Landkreis Osnabrück werden vom Land Nieder- 

sachsen gemäß § 7a Absatz 2 NNVG jährlich Mittel zur Si-
cherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung für 
Personen mit Zeitfahrausweisen im ÖPNV ausgereicht. 
Zusätzlich erhält der Landkreis Osnabrück auf Grund von 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen mit Nachbaraufga-
benträgern Mittel für Verkehre, für die er zur Ausreichung 
ermächtigt wurde. Sollte das Land Niedersachsen zukünf-
tig im Rahmen von § 7a Absatz 2 NNVG dem Landkreis 
Osnabrück zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, wird 
der Landkreis diese ebenfalls auf Basis dieser Allgemei-
nen Vorschrift ausreichen. 
 

(2) Zusätzlich stellt der Landkreis Osnabrück im Rahmen die- 
ser Allgemeinen Vorschrift jährlich Haushaltsmittel für die 
Finanzierung des ÖPNV über diese Allgemeine Vorschrift 
zur Verfügung (Anlage 3).  
 

(3) Darüber hinaus stellt der Landkreis Osnabrück jährlich zu- 
sätzliche Mittel zur Stärkung der Gemeindeverkehre sowie 
zur Ausweitung des Schnell- und RegioBus-Liniennetzes 
zur Verfügung (Anlage 3). 
 

(4) Für die Anerkennung und Anwendung des Deutschlandti- 
ckets i.S.d. § 9 Abs. 1 RegG gewährt der Landkreis Osna-
brück für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 
31.12.2026 zusätzlich Billigkeitsleistungen nach Maßgabe 
der Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket 
ÖPNV. 
 

(5) Die Anlage 3 wird jährlich vom Landkreis Osnabrück ent- 
sprechend der für das jeweilige Jahr zu Verfügung stehen-

den Beträge fortgeschrieben. Bezogen auf die Gemeinde-
verkehre nach Absatz 3 erfolgt die Fortschreibung unter-
jährig zum 01.09. eines Jahres. 
 

(6) Maximal bis zur Höhe der Mittel nach den Absätzen 1 bis  
4 reicht der Landkreis Osnabrück nach Maßgabe dieser 
Allgemeinen Vorschrift Ausgleichsleistungen an die Ver-
kehrsunternehmen weiter, die auf seinem Gebiet (ein-
schließlich der Verkehre, für die der Landkreis auf Grund 
öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen von Nachbar-Aufga-
benträgern ermächtigt wurde) Linienverkehr im Sinne der 
§§ 42, 43 Nr. 2, 44 PBefG erbringen und den Höchsttarif 
anwenden. 
 

(7) Der Landkreis Osnabrück wird die Höhe der Finanzie- 
rungsmittel nach den Absätzen 1 bis 4, die Verteilung der 
Finanzierungsmittel auf die Teilverkehrsgemeinschaften 
sowie das Ausgleichsverfahren nach § 5 grundsätzlich 
jährlich, spätestens jedoch alle 3 Jahre anhand der demo-
grafischen Entwicklung, insbesondere der Entwicklung der 
Schülerzahlen einer Revision unterziehen und auf ihre An-
gemessenheit hin überprüfen. Die erstmalige Revision er-
folgt im Jahr 2021.  

 
 

§ 5 
Ausgleichsverfahren 

 
(1) Die nach § 4 Absatz 1 und Absatz 2 zur Verfügung stehen 

den Finanzierungsmittel werden zunächst auf die Teilver-
kehrsgemeinschaften aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt - dif-
ferenziert zwischen den Finanzierungmitteln nach § 4 Ab-
satz 1 und Absatz 2 - anhand des von den Geschäftsstel-
len der Teilverkehrsgemeinschaften gemeldeten Deltas 
zwischen den Einnahmen aus der Anwendung des 
Höchsttarifs und den fiktiven Einnahmen nach dem jewei-
ligen Referenztarif. Den Teilverkehrsgemeinschaften wer-
den Finanzierungsmittel entsprechend ihres prozentualen 
Anteils an dem Gesamtdelta in der VOS zugewiesen.  
 

(2) Für die Ermittlung des Deltas für Finanzierungsmittel nach  
§ 4 Absatz 1 wird isoliert auf die Einnahmen für ermäßigte 
Fahrausweise abgestellt und der prozentuale Anteil der 
Teilverkehrsgemeinschaften ermittelt. Für die Ermittlung 
des Deltas für Finanzierungsmittel nach § 4 Absatz 2 wird 
unter getrennter Betrachtung für den VOS-Tarif und der 
Bus-Schiene-Tarif-Integration jeweils sowohl auf die Ein-
nahmen für ermäßigte Fahrausweise als auch im Jeder-
mann-Tarif abgestellt und der prozentuale Anteil der Teil-
verkehrsgemeinschaften ermittelt. 
 

(3) Um Verwerfungen auf Grund der Umstellung der Finanzie- 
rung von Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr von § 
45a PBefG auf § 7a NNVG in der Übergangsphase Rech-
nung zu tragen, wird die Summe der Finanzierungsmittel 
nach den Absätzen 1 und 2 in den Jahren 2017 bis 2019 
je Teilverkehrsgemeinschaft begrenzt auf den Betrag, der 
im Jahr 2016 in Summe auf Haushaltsmittel des Landkrei-
ses sowie § 45a PBefG-Mittel auf die jeweilige Teilver-
kehrsgemeinschaft entfallen ist. Überschießende Beträge 
einer Teilverkehrsgemeinschaft werden als Härtefallaus-
gleich den Teilverkehrsgemeinschaften zugeschieden, die 
nach der Berechnung nach den Absätzen 1 und 2 weniger 
Finanzierungsmittel erhalten als im Jahr 2016.  
 

(4) Die Verteilung der Mittel nach den Absätzen 1 bis 3 auf die  
Verkehrsunternehmen der jeweiligen Teilverkehrsgemein-
schaft sowie die Verteilung der Mittel nach § 4 Absatz 3 auf 
die Teilverkehrsgemeinschaften und die Verkehrsunter-
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nehmen erfolgt anhand der in Anlage 4 je Teilverkehrsge-
meinschaft niedergelegten Verteilungsschlüssel. Diese 
Verteilungsschlüssel wurden anhand des unterschiedli-
chen Umfangs der Aufgabenwahrnehmung der Verkehrs-
unternehmen in den Tarifgemeinschaften, struktureller Un-
terschiede der Verkehrsleistung der Verkehrsunterneh-
men sowie demografischer Faktoren im jeweiligen Linien-
bündel gebildet. Die Anlage 4 wird vom Landkreis Osna-
brück jährlich fortgeschrieben und auf die Angemessen-
heit der Verteilungsschlüssel überprüft. 
 

(5) Der Ausgleich wird als Festbetragsförderung im Rahmen  
einer Projektförderung gewährt. 
 

(6) Die Gewährung der Billigkeitsleistungen nach der Richtli- 
nie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV erfolgt 
für die Jahre 2023 bis 2025 anhand der nach der für das 
jeweilige Kalenderjahr geltenden Richtlinie Billigkeitsleis-
tungen Deutschlandticket ÖPNV jeweils ermittelten aus-
gleichsfähigen Mindereinnahmen und nicht gedeckten 
Kosten direkt an die jeweiligen Verkehrsunternehmen. Die 
Billigkeitsleistungen sind begrenzt auf die in der für das je-
weilige Kalenderjahr geltenden Richtlinie Billigkeitsleistun-
gen Deutschlandticket ÖPNV genannten Ausgleichstatbe-
stände hinsichtlich der verminderten Fahrgeld- und Fahr-
geldersatzeinnahmen sowie nicht gedeckten Ausgaben 
unter Abzug der ersparten Aufwendungen bezogen auf die 
Anerkennung und Anwendung des Deutschlandtickets. 
Sollten die vom Land Niedersachsen nach der Richtlinie 
Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV zur Verfü-
gung gestellten Ausgleichsleistungen in einem Kalender-
jahr nicht ausreichen, um alle ausgleichsfähigen Schäden 
im Sinne von Satz 1 zu decken, erfolgt eine anteilige pro-
zentuale Kürzung der Billigkeitsleistung je Verkehrsunter-
nehmen. 
 

(7) Die Gewährung der Billigkeitsleistungen nach der Richtli- 
nie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV erfolgt 
für das Jahr 2026 nach Maßgabe der Anlage 6. 

 
(8) Die Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrausweisen des  

Höchsttarifs verbleiben bei den Verkehrsunternehmen.  
 
 

§ 6 
Zuwendungsempfänger 

 
(1) Ausgleichsleistungen nach dieser Allgemeinen Vorschrift  

werden öffentlichen oder privaten Verkehrsunternehmen 
gewährt, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
 

     a)   Anwendung des Höchsttarifs. 
 
     b)   Einhaltung der Vorgaben des jeweils aktuellen Nahver- 

kehrsplans des Landkreises Osnabrück. 
 

(2) Zusätzliche Voraussetzung für die Ausreichung der Mittel  
nach § 4 Absatz 3 ist die Einhaltung der den Nahverkehrs-
plan konkretisierenden Vorgaben für die Gemeindever-
kehre (Anlage 5). Die Anlage 5 wird vom Landkreis Osna-
brück jährlich in Abstimmung mit den betroffenen Gemein-
den fortgeschrieben zum 01.09.eines Jahres. 
 

(3) Im Falle der Übertragung der personenbeförderungsrecht- 
lichen Betriebsführung nach § 2 Absatz 2 Nr. 3 PBefG ist 
nur der Betriebsführer anspruchsberechtigt. Im Falle von 
Gemeinschaftskonzessionen ist jeder Mitinhaber in Höhe 
seines Anteils an den Einnahmen auf der jeweiligen Linie 

anspruchsberechtigt, wenn nicht die Betriebsführung auf 
ein anderes Verkehrsunternehmen übertragen wurde. 

 
§ 7 

Bewilligungsvoraussetzungen  
für Verkehrsunternehmen 

 
(1) Ausgleichsleistungen nach § 4 Absatz 1 bis 3 dieser Allge- 

meinen Vorschrift dürfen nur unter folgenden Vorausset-
zungen gewährt werden: 
 

     1.   Bereitschaft zur diskriminierungsfreien Aufnahme von  
Verkehrsunternehmen in die VOS und in eine Einnah-
menaufteilung für den Höchsttarif. Dies gilt für Ver-
kehrsunternehmen, die mindestens eine Liniengeneh-
migung nach §§ 42, 43 Nr. 2, 44 PBefG im Gebiet des 
Landkreises Osnabrück (einschließlich der in das Ge-
biete der Stadt Osnabrück ausbrechenden Verkehre) 
oder eine einstweilige Erlaubnis für einen solchen Ver-
kehr erhalten.  

 
     2.   Antragstellung gemäß Vordruck des Landkreises Os- 

nabrück. Mit der Antragstellung sind folgende Erklä-
rungen abzugeben: 

           a)   Verpflichtungserklärung des Verkehrsunterneh- 
mens gegenüber dem Landkreis Osnabrück, alle 
Verkehrsunternehmen, die auf dem Gebiet des 
Landkreises Osnabrück (einschließlich der in das 
Gebiet der Stadt Osnabrück ausbrechenden Ver-
kehre) Linienverkehr nach §§ 42, 43 Nr. 2, 44 
PBefG betreiben bzw. in Zukunft betreiben werden, 
diskriminierungsfrei in die VOS aufzunehmen. 

           b)   Eigenerklärung über die Einhaltung der Vorgaben  
des jeweils gültigen Nahverkehrsplans des Land-
kreises Osnabrück und über die Beachtung des 
Höchsttarifs sowie der Berichtspflichten (Anlage 8). 

           c)   Eigenerklärung über die Einhaltung der den Nah- 
verkehrsplan konkretisierenden Vorgaben für die 
Gemeindeverkehre (Anlage 5). 

 
(2) Die Verkehrsunternehmen verpflichten sich, dem Land- 

kreis Osnabrück die Unterlagen und Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die dieser benötigt, um den Verwen-
dungsnachweis nach dem NNVG gegenüber dem Land 
Niedersachsen zu erbringen. 

 
(3) Zusätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Billig- 

keitsleistungen nach der für das jeweilige Kalenderjahr 
geltenden Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandti-
cket ÖPNV ist, dass das jeweilige Verkehrsunternehmen 
die jeweils geltenden Vorgaben zum Ausgleich nicht ge-
deckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket sowie die da-
mit einhergehenden Pflichten (vgl. insbesondere für das 
Jahr 2023 Ziff. 4.3, 4.4, 6.2, 6.4 Richtlinie Billigkeitsleistun-
gen Deutschlandticket ÖPNV 2023, für das Jahr 2024 Ziff. 
4.3, 4.4, 6.3, 6.4. Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutsch-
landticket ÖPNV 2024, für das Jahr 2025 Ziff. 4.2, 4.3, 6.3, 
6.4 Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket 
ÖPNV 2025 und für das Jahr 2026 Ziff. 4.2, 6.3, 6.4 Mus-
ter-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben 
im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 
mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 aus Bundes- und 
Landesmitteln vom 6. November 20252) einhält. 
 

2 Mit Erlass der Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr 
im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Niedersach-
sen werden die Vorgaben nach den Muster-Richtlinien entsprechend abge-
löst. 
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§ 8 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

 
Die nach dieser Allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichs-
leistungen sind Subventionen im Sinne von § 264 StGB. Bei 
den jeweils zum Erhalt des Ausgleichs zu machenden Anga-
ben handelt es sich um subventionserhebliche Tatsachen 
i.S.d. § 264 StGB. Subventionsbetrug ist gem. § 264 StGB 
strafbar. 
 

§ 9 
Verfahren 

 
(1) Ein Ausgleich wird nur auf Antrag gewährt. Anträge auf  

Gewährung einer Ausgleichsleistung nach § 4 Absatz 1 bis 
3 dieser Allgemeinen Vorschrift sind von den Geschäfts-
stellen der Teilverkehrsgemeinschaften in Vertretung ihrer 
Verkehrsunternehmen beim Landkreis Osnabrück als Be-
willigungsbehörde bis zum 31.03. des Abrechnungsjahres 
zu stellen. Die Anträge sind an die VLO zu adressieren. 
Die Frist nach Satz 1 gilt als gewahrt, wenn die Anträge in-
nerhalb der Frist der VLO zugehen. Auf Antrag kann die 
Frist nach Satz 1 verlängert werden. Für den Fall, dass ein 
Verkehrsunternehmen unterjährig erstmals eine Linienge-
nehmigung erhält oder die Betriebsführung für eine solche 
Genehmigung übertragen bekommt, ist der Antrag abwei-
chend spätestens binnen drei Monaten nach Erteilung der 
Genehmigung bzw. der Genehmigung der Übertragung 
der Betriebsführung zu stellen. Die vorstehende Regelung 
gilt auch bei der Betriebsaufnahme aufgrund einer Einst-
weiligen Erlaubnis.  
 

(2) Mit dem Antrag nach Absatz 1 sind die auf Basis der Vor- 
jahreswerte prognostizierten Einnahmen je Verkehrsge-
meinschaft sowie die Stückzahl je Fahrausweisgattung 
und die prognostizierten Einnahmenanteile der Verkehrs-
unternehmen im Höchsttarif für das jeweilige Abrech-
nungsjahr anzugeben. Soweit Vorjahreswerte nicht vor-
handen sind, ist mit dem Antrag nach Absatz 1 eine nach-
vollziehbare Einnahmenschätzung für das jeweilige Ab-
rechnungsjahr einzureichen.  
 

(3) Nach Eingang der Anträge prüft die VLO die Anträge auf  
ihre sachliche Richtigkeit, fertigt einen Bericht und leitet 
die Anträge und den Bericht an den Landkreis Osnabrück 
weiter. 
 

(4) Im jeweiligen Abrechnungsjahr erfolgt zunächst eine vor- 
läufige Bewilligung durch den Landkreis Osnabrück, bei 
der die prognostizierten Einnahmen zugrunde gelegt wer-
den. Die vorläufige Bewilligung des Ausgleichs erfolgt je-
weils zum 01.05. eines Abrechnungsjahres durch einen 
schriftlichen Zuwendungsbescheid.  
 

(5) Die Auszahlung durch die VLO in zwei Teilen: 
     1.   Ab dem 01.01.2018 bezogen auf die Finanzmittel nach  

§ 4 Absatz 1 und 2 monatliche Vorauszahlung an die 
Geschäftsstellen der Teilverkehrsgemeinschaften i. H. 
v. 95 % der den Verkehrsunternehmen vorläufig bewil-
ligten Mittel in 12 Teilen, jeweils zum 30. eines Monats. 
Bis zur vorläufigen Bewilligung der Mittel für das jewei-
lige Abrechnungsjahr richtet sich die Höhe der monat-
lichen Vorauszahlungen nach dem vorläufigen Bewilli-
gungsbescheid des Vorjahres. Nach vorläufiger Bewil-
ligung werden die Vorauszahlungsbeträge mit der 
nächsten monatlichen Vorauszahlung rückwirkend für 
das Abrechnungsjahr korrigiert. Die Finanzmittel nach 
§ 4 Absatz 3 werden vollständig in 12 Teilen jeweils 
zum 30. eines Monats ausbezahlt. 

     2.   Der gegebenenfalls verbleibende Ausgleich wird nach  
einer Schlussabrechnung in Form einer Schlusszah-
lung spätestens bis zum 30.04. des Folgejahres aus-
bezahlt. 
 

(6) Zum Zwecke der Schlussabrechnung melden die Ver- 
kehrsunternehmen über die Geschäftsstellen der Teilver-
kehrsgemeinschaften an die VLO ihre tatsächlichen Ein-
nahmen im Höchsttarif, ggf. nach einer Einnahmenauftei-
lung im jeweiligen Abrechnungsjahr bis zum 28.02. des 
Folgejahres. Auf dieser Grundlage führt die VLO die 
Schlussabrechnung durch und fertigt einen entsprechen-
den Bericht. Im Rahmen der Schlussabrechnung werden 
ebenfalls unterjährige Änderungen an der Finanzierung 
aufgrund einer Fortschreibung der Anlage 3 gemäß § 4 
Absatz 5 für das Abrechnungsjahr berücksichtigt. Die 
Schlussabrechnung und der Bericht werden an den Land-
kreis Osnabrück übersandt. Dieser erlässt den endgülti-
gen Bewilligungsbescheid. Im Rahmen der Vorauszahlun-
gen ab dem 01.01.2018 entstandene Überzahlungen wer-
den mit der/den folgenden Vorauszahlung/en verrechnet. 
Scheidet ein Verkehrsunternehmen aus der VOS aus, sind 
die Überzahlungen an den Landkreis Osnabrück zurück 
zu gewähren und nach Ablauf der im endgültigen Bewilli-
gungsbescheid gesetzten Zahlungsfrist mit einem Zins-
satz von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz zu verzinsen. Die Rückzahlung erfolgt an die VLO. 
 

(7) Der Landkreis Osnabrück stellt der VLO die Finanzie- 
rungsmittel nach § 4 zur Verfügung. Die Auszahlungen 
nach den Absätzen 4, 5 und 6 werden von der VLO gegen-
über den Geschäftsstellen der Teilverkehrsgemeinschaf-
ten vorgenommen. Die Geschäftsstellen sind verpflichtet, 
die Zahlungen an die begünstigten Verkehrsunternehmen 
weiterzuleiten. Die den Verkehrsunternehmen zustehen-
den Beträge werden den Geschäftsstellen nachrichtlich 
mitgeteilt.  
 

(8) Zahlungen der VLO an die Geschäftsstellen der Teilver- 
kehrsgemeinschaften erfolgen mit befreiender Wirkung 
gegenüber den Verkehrsunternehmen. 

 
(9) Im Falle einer durch ein unvorhersehbares oder unab- 

wendbares Ereignis verursachten Verschlechterung der 
Einnahmesituation im Sinne von § 1 Absatz 7, kann die 
Verwaltung für den betroffenen Zeitraum anordnen, dass 
im Rahmen des Verfahrens nach den vorstehenden Absät-
zen abweichend auf einen anderen Referenzzeitraum als 
das Abrechnungsjahr abgestellt wird. 
 

(10)Die Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie Billigkeitsleis- 
tungen Deutschlandticket ÖPNV werden abweichend von 
den vorstehenden Absätzen für die Jahre 2023 bis 2025 
nach dem den Vorgaben der für das jeweilige Kalender-
jahr geltenden Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutsch-
landticket ÖPNV entsprechenden Verfahren und aufgrund 
gesonderter Anträge direkt an die Verkehrsunternehmen 
gewährt. Der Landkreis macht Vorgaben für das Antrags-
verfahren. 
 

(11) Die Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie Billigkeitsleis- 
tungen Deutschlandticket ÖPNV werden abweichend von 
den vorstehenden Absätzen für das Jahr 2026 nach Maß-
gabe der Anlage 6 und aufgrund gesonderter Anträge di-
rekt an die Verkehrsunternehmen gewährt. Der Landkreis 
macht Vorgaben für das Antragsverfahren.  

 
§ 10 

Verwendungsnachweisverfahren 
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(1) Die Verkehrsunternehmen müssen gegenüber dem Land 
kreis Osnabrück einen Nachweis über die Verwendung 
der auf Grundlage dieser Allgemeinen Vorschrift gewähr-
ten Mittel (Verwendungsnachweis) nach den vom Land-
kreis Osnabrück erlassenen Vordrucken erbringen. Die 
Führung des Verwendungsnachweises erfolgt zentral über 
die Geschäftsstellen der Teilverkehrsgemeinschaften für 
ihre Verkehrsunternehmen. Die Verwendungsnachweise 
sind an die VLO zu adressieren, die diese nach sachlicher 
Prüfung und Fertigung eines Berichts an den Landkreis 
Osnabrück weiterleitet.  
 

(2) Der Verwendungsnachweis ist jeweils für ein Abrech- 
nungsjahr bis zum 30.06. des auf das Abrechnungsjahr 
folgenden Jahres zu erbringen. 
 

(3) Für die Billigkeitsleistungen nach § 4 Absatz 4 haben die  
Verkehrsunternehmen abweichend von Absatz 1 und 2 ei-
nen Verwendungsnachweis gemäß den Vorgaben der für 
das jeweilige Kalenderjahr jeweils geltenden Richtlinie Bil-
ligkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV zu erbringen 
(vgl. insbesondere für das Jahr 2023 Ziff. 6.5 Richtlinie Bil-
ligkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2023, für das 
Jahr 2024 Ziff. 6.4 Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutsch-
landticket ÖPNV 2024, für das Jahr 2025 Ziff. 6.4 Richtli-
nie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2025, für 
das Jahr 2026 Ziff. 6.4 der Muster-Richtlinien zum Aus-
gleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschland-
ticket im Jahr 2026 aus Bundes- und Landesmitteln vom 6. 
November 20253). Der Landkreis Osnabrück kann Vorga-
ben für die Führung des Verwendungsnachweises ma-
chen.   

 
3 Mit Erlass der Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum 
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr 
im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2026 in Niedersach-
sen werden die Vorgaben nach den Muster-Richtlinien entsprechend abge-
löst. 
 

 
§ 11 

Überkompensationsverbot, Verfahren  
bei Überkompensationen 

 
(1) Der Ausgleich darf zu keiner Überkompensation des Ver- 

kehrsunternehmens bei der Beförderung von Personen im 
Höchsttarif führen. Für die Ermittlung, ob eine Überkom-
pensation eingetreten ist oder nicht, ist der Anhang der VO 
1370/2007 zu beachten. Zur Vereinfachung und zur Ge-
währleistung einer Gesamtbetrachtung, werden alle Ver-
kehre eines Verkehrsunternehmens, für die der VOS-Tarif 
Anwendung findet, in die Überkompensationsprüfung ein-
bezogen, soweit nichts Gegenteiliges geregelt ist. 
 
Hinsichtlich der Billigkeitsleistungen nach § 4 Abs. 4 ist der 
finanzielle Nettoeffekt begrenzt auf die positiven oder ne-
gativen Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Aner-
kennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf 
die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf sei-
ne Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Ver-
kehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend 
gemacht werden oder soweit das Verkehrsunternehmen 
aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets Kosten 
erspart. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist sepa-
rat nach den Regelungen der jeweils geltenden Richtlinie 
Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV auszuwei-
sen. 

(2) Zum Nachweis der Nicht-Überkompensation haben die  
Verkehrsunternehmen bis zum 30.06. des auf das Abrech-
nungsjahr folgenden Jahres eine Ergebnisrechnung vor-
zulegen, die den Bestimmungen des Anhangs der VO 
1370/2007 entspricht und alle eigenen Verkehre, für die 
der VOS-Tarif Anwendung findet, im Gebiet des Landkrei-
ses Osnabrück (einschließlich der in das Gebiet der Stadt 
Osnabrück ausbrechenden Verkehre) umfasst. Diese Er-
gebnisrechnung, deren Richtigkeit durch einen Wirt-
schaftsprüfer bescheinigt sein muss, ist für das betreffen-
de Abrechnungsjahr mit dem Verwendungsnachweis bis 
zum 30.06. des Folgejahres gegenüber der VLO vorzule-
gen. Die VLO prüft die Ergebnisrechnung auf ihre Plausi-
bilität, fertigt einen Bericht und leitet die Ergebnisrechnung 
und den Bericht an den Landkreis Osnabrück weiter. Der 
Landkreis Osnabrück kann Vorgaben für die Ergebnis-
rechnung erlassen. 
 

(3) Sind Linienverkehre, für die der VOS-Tarif Anwendung fin- 
det, Gegenstand eines öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags, der direkt gemäß Art. 5 Absatz 2, 4 oder 5 VO 
1370/2007 an ein Verkehrsunternehmen vergeben wurde, 
darf das Verkehrsunternehmen anstelle des Nachweises 
gemäß Absatz 2 einen Nachweis über die Nicht-Überkom-
pensation in Anwendung der Vorschriften des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags, die den Anforderungen der VO 
1370/2007 genügen, für das betreffende Abrechnungsjahr 
vorlegen.  
 

(4) Im Falle einer Überschreitung des nach Maßgabe von Ab- 
satz 1 höchstzulässigen Ausgleichsbetrags hat das betrof-
fene Verkehrsunternehmen die Überschreitung innerhalb 
eines zusammenhängenden vierjährigen Betrachtungs-
zeitraums zu kompensieren. Der vierjährige Betrachtungs-
zeitraum beginnt mit dem Jahr der Überschreitung. Bezo-
gen auf den Betrachtungszeitraum dürfen dann die kumu-
lierten Ausgleichsleistungen nach dieser Allgemeinen Vor-
schrift die kumulierten beihilferechtlich maximal zulässi-
gen Ausgleichsbeträge gemäß Absatz 1 nicht überschrei-
ten. Im Falle der Feststellung einer Überkompensation 
nach Ende des vierjährigen Betrachtungszeitraums (end-
gültige Überkompensation) verlangt der Landkreis Osna-
brück Ausgleichsleistung anteilig in Höhe des kumulierten 
Betrags der Überschreitung nach Absatz 1 zur Vermei-
dung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Verzin-
sung in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz ab dem Eintritt der endgültigen Überkompensation 
zurück oder verrechnet den Rückzahlungsbetrag mit Vo-
rauszahlungen. Die zusätzliche Deckelung der Aus-
gleichsleistungen nach § 4 Absatz 5 bleibt hiervon unbe-
rührt. Scheidet ein Verkehrsunternehmen aus der VOS 
aus, endet der Betrachtungszeitraum nach Satz 1 abwei-
chend von Satz 2 mit dem Jahr des Ausscheidens aus der 
VOS. 
 

(5) Für die Ergebnisrechnung ist ab dem Abrechnungsjahr  
2025 das als Anlage 7 beigefügte Muster zu verwenden. 
Folgende Grundsätze sind zu beachten: 

      
     1.   Die Aufwendungen und Erlöse sind aus der testierten  

oder, wenn keine Prüfungspflicht besteht, einer von ei-
nem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater bescheinig-
ten Gewinn- und Verlustrechnung, abzuleiten. Kalkula-
torische Aufwandsposten dürfen nicht angesetzt wer-
den. Die Erlöse umfassen z. B. auch Werbeerlöse, die 
unmittelbar mit den Verkehren erzielt werden; Wer-
beerlöse sind in Höhe von 50 % anzusetzen. 
 

     2.   Es darf ein angemessener Gewinn angesetzt werden.  
Er wird in Höhe von 5 % der ansatzfähigen Aufwen-
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dungen festgelegt; Verkehrsunternehmen können ei-
nen höheren Gewinnzuschlag bis maximal 6,5 % an-
setzen, wenn dies durch die in der Antragstellung dar-
gelegten Risiken gerechtfertigt ist. 
 

     3.   Erbringt das Verkehrsunternehmen weitere Leistungen  
außer den zum Ausgleich berechtigenden Verkehren, 
muss es die Aufwendungen und Erlöse unter Beach-
tung von Nr. 5 Anhang VO 1370/2007 aus den Ge-
samtaufwendungen und –erlösen des Unternehmens 
nach betriebswirtschaftlich anerkannten Grundsätzen, 
nachvollziehbar und unter Beachtung des Stetigkeits-
prinzips ableiten. Der Wirtschaftsprüfer prüft, berichtet 
und bescheinigt diese Grundsätze. 

 
§ 12 

Berichtspflichten und jährlicher  
Gesamtbericht 

 
(1) Die Verkehrsunternehmen haben dem Landkreis Osna- 

brück zur Sicherstellung einer interessengerechten und 
diskriminierungsfreien Ausgleichsgewährung sowie zur Si-
cherstellung, Aufrechterhaltung und Entwicklung eines 
wirtschaftlichen Betriebs bei gleichzeitiger Erbringung der 
Personenverkehrsdiensten in ausreichend hoher Qualität 
die nach Maßgabe der Anlage 8 erforderlichen Informatio-
nen und Daten zu  berichten. Die Verkehrsunternehmen 
haben auf Aufforderung des Landkreises Fahrgastzählun-
gen in Bezug auf einzelne Teilverkehrsgemeinschaften 
durchzuführen. Die Kosten trägt der Landkreis.  
 

(2) Der Landkreis Osnabrück veröffentlicht einmal jährlich ei- 
nen Gesamtbericht im Sinne des Art. 7 Absatz 1 VO 
1370/2007. In dem Gesamtbericht sind aufzuführen: 
 

     a)   die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung nach dieser  
Allgemeinen Vorschrift und  

     b)   die den Verkehrsunternehmen je Teilverkehrsgemein- 
schaft jeweils gewährten Ausgleichsleistungen für die 
Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung. 

     c)   Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht  
nach Artikel 7 Absatz 1 VO 1370/2007 erforderlich ist, 
können Daten, die im Zusammenhang mit dieser Allge-
meinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den 
Verkehrsunternehmen eingefordert werden. Verkehrs-
unternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser All-
gemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich inso-
weit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung 
der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

 
 

§ 13 
Rückforderung von  

Ausgleichsleistungen 
 
(1) Gelingt der Verwendungsnachweis nicht, so sind die Aus- 

gleichsleistungen in der Höhe, für die ein Nachweis nicht 
gelingt, einschließlich Verzinsung in Höhe von 5 Prozent-
punkten pro Jahr über dem Basiszinssatz ab (teilweiser) 
Aufhebung des endgültigen Bewilligungsbescheids zu-
rückzugewähren. Billigkeitsleistungen, die über den reinen 
Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe 
von § 4 Abs. 4 hinausgehen, sind vom Empfänger zurück-
zufordern. In der Regel sind die zurückgeforderten Beträ-
ge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist er-
stattet werden. 
 

(2) Wenn Verkehrsleistungen der Anlage 5 von dem jeweili- 
gen VU nicht erbracht werden, wird die Ausgleichsleistung 

für Gemeindeverkehre nach der Anlage 3 entsprechend 
der entfallenen Fahrplankilometer gekürzt.    

 
§ 14 

Grundsätze wirtschaftlichen  
Handelns/Anreizregelung  

gem. Anhang VO 1370/2007 
 

Das Verfahren zur Gewährung von Ausgleichsleistungen nach 
dieser Allgemeinen Vorschrift gibt den Verkehrsunternehmen 
einen Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer 
wirtschaftlichen Geschäftsführung und der Erbringung von 
Personenverkehrsdiensten in ausreichend hoher Qualität. Die 
qualitativen Vorgaben für die Verkehrsunternehmen ergeben 
sich aus dem jeweils gültigen Nahverkehrsplan des Landkrei-
ses Osnabrück. Da die Ausgleichsleistung nach dieser Allge-
meinen Vorschrift beschränkt ist auf die Differenz zwischen 
Höchsttarif und dem Referenztarif und keine Garantie für eine 
vollständige Erstattung dieser Differenz besteht, tragen die 
Verkehrsunternehmen das Marktrisiko. Daraus resultiert ein 
Anreiz, die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Unternehmens 
stetig zu steigern. 
 
 

§ 15 
Förderzweck  

 
(1) Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur  

Förderung des ÖPNV geleistet und stehen nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleis-
tungen. Förderziel ist die Gewährleistung einer ausrei-
chenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistun-
gen im ÖPNV. Die Ausgleichsleistungen unterliegen als 
echte nicht steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. 
Die Zahlungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) 
geleistet. Sind von den Verkehrsunternehmen Umsatz-
steuerbeträge rückwirkend zu entrichten (durch Änderung 
der rechtlichen Beurteilung z. B. im Rahmen einer steuer-
lichen Betriebsprüfung), erhöht sich der Ausgleichsan-
spruch der Verkehrsunternehmen nicht. Dies gilt ebenso 
für durch die nachträgliche Zahlung entstehenden steuer-
lichen Nebenleistungen im Sinne des § 3 Absatz 4 Abga-
benordnung. Der Landkreis Osnabrück wird eine nachtei-
lige Änderung der umsatzsteuerlichen Behandlung der 
Ausgleichsleistungen zum Anlass nehmen, die Angemes-
senheit der Pflichten der Verkehrsunternehmen zu über-
prüfen. 
 

(2) Die Billigkeitsleistungen nach § 4 Absatz 4 unterliegen  
ebenfalls nicht der Umsatzsteuer.  

 
§ 16 

Ermächtigung des Landrats / der Landrätin 
 
Die Aufgabenwahrnehmung nach den §§ 1 Absatz 7, 2 Absatz 
2 und 5, 4 Absatz 2 bis 6 und 5 Absatz 4, 6 Absatz 2, 9, 9 Ab-
satz 10, 10 Absatz 3, 11 Absatz 2 sowie 12 dieser Allgemeinen 
Vorschrift und die Erstellung der Vordrucke für das Antrags- 
und Bewilligungserfahren obliegen dem Landkreis Osnabrück 
(vertreten durch die Landrätin/den Landrat).  
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landkreises Osnabrück mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft.  
 
Anlagen 
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Allgemeine Vorschrift Anlage 1

         

Tickets/Preisstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19
Manchmal unterwegs.

EinzelTicket 3,80 4,20 5,10 5,40 5,80 6,70 7,10 7,30 7,50 5,10 5,40 5,80 6,70 7,10 7,30 7,50

EinzelTicket Digital 4) 3,80 4,20 5,10 5,40 5,80 6,70 7,10 7,30 7,50 5,10 5,40 5,80 6,70 7,10 7,30 7,50
EinzelTicket Kind 1,90 2,10 2,50 2,70 2,90 3,30 3,50 3,60 3,70 2,50 2,70 2,90 3,30 3,50 3,60 3,70
GruppenTicket 1,90 2,10 2,50 2,70 2,90 3,30 3,50 3,60 3,70 2,50 2,70 2,90 3,30 3,50 3,60 3,70
KurzstreckenTicket  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

KurzstreckenTicket Digital 4)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

TagesTicket 1 Erw. 6,80 7,60 9,10 9,60 10,50 12,10 12,70 13,20 13,50 9,10 9,60 10,10 10,10 10,10 12,70 12,70

TagesTicket 1 Erw. Digital 4) 6,80 7,60 9,10 9,60 10,50 12,10 12,70 13,20 13,50 9,10 9,60 10,10 10,10 10,10 12,70 12,70

TagesTicket 2 Erw. 2) 10,20 11,40 13,70 14,40 15,80 18,20 19,10 19,80 20,30 13,70 14,40 14,80 14,80 14,80 18,80 18,80

TagesTicket 2 Erw. Digital 2)4) 10,20 11,40 13,70 14,40 15,80 18,20 19,10 19,80 20,30 13,70 14,40 14,80 14,80 14,80 18,80 18,80

TagesTicket 3 Erw. 2) 11,20 12,40 14,70 15,40 16,80 19,20 20,10 20,80 21,30 14,70 15,40 15,80 15,80 15,80 19,80 19,80

TagesTicket 3 Erw. Digital 2)4) 11,20 12,40 14,70 15,40 16,80 19,20 20,10 20,80 21,30 14,70 15,40 15,80 15,80 15,80 19,80 19,80

TagesTicket 4 Erw. 2) 12,20 13,40 15,70 16,40 17,80 20,20 21,10 21,80 22,30 15,70 16,40 16,80 16,80 16,80 20,80 20,80

TagesTicket 4 Erw. Digital 2)4) 12,20 13,40 15,70 16,40 17,80 20,20 21,10 21,80 22,30 15,70 16,40 16,80 16,80 16,80 20,80 20,80

TagesTicket 5 Erw. 2) 13,20 14,40 16,70 17,40 18,80 21,20 22,10 22,80 23,30 16,70 17,40 17,80 17,80 17,80 21,80 21,80

TagesTicket 5 Erw. Digital 2)4) 13,20 14,40 16,70 17,40 18,80 21,20 22,10 22,80 23,30 16,70 17,40 17,80 17,80 17,80 21,80 21,80
8-FahrtenTicket  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

8-FahrtenTicket YANiQ 5)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
12-FahrtenTicket  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
SozialTicket  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

FahrradTicket 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Oft unterwegs.

WochenTicket 18,80 24,70 33,80 37,10 42,80 48,70 53,90 57,40 60,10 33,80 37,10 42,80 48,70 53,90 57,40 60,10

WochenTicket Digital 4)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
MonatsTicket 47,70 72,00 94,30 105,20 119,80 136,10 158,20 167,00 170,20 94,30 105,20 119,80 136,10 158,20 167,00 170,20

MonatsTicket Digital 4)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

PremiumAbo *1)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

BasisAbo *  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

63plusAbo *  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

BasisAbo Region * 38,20 57,60 75,50 84,20 95,90 108,90 126,60 133,70 136,20 75,50 84,20 95,90 108,90 126,60 133,70 136,20

PremiumAbo Region *1) 45,30 68,40 89,60 99,90 113,80 129,30 150,30 158,70 161,70 89,60 99,90 113,80 129,30 150,30 158,70 161,70

JobTicket * 3) 37,00 55,80 73,10 81,50 92,80 105,50 122,60 129,40 131,90 73,10 81,50 92,80 105,50 122,60 129,40 131,90

Jung unterwegs.

WochenTicket Schüler 14,10 18,50 25,30 27,80 32,10 36,50 40,40 43,00 45,00 25,30 27,80 32,10 36,50 40,40 43,00 45,00

WochenTicket Schüler Digital 4)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
MonatsTicket Schüler 35,70 54,00 70,70 78,90 89,80 102,00 118,60 125,20 127,60 70,70 78,90 89,80 102,00 118,60 125,20 127,60

MonatsTicket Schüler Digital 4)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

YoungAbo *  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

FreizeitTicket Schüler * 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60

Azubi- & SchülerAbo * 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70

* Preis pro Monat Preise in Euro
1) übertragbar
2) Mo-Fr ab 9:00 Uhr gültig, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig
3) Nur im Abo über teilnehmende Firmen erhältlich.
4) Fahrpreis gilt nur für Tickets, die in der Mobilitäts-App "VOSpilot" gekauft wurden.
5) Der Preis für das digitale 8-FahrtenTicket dient nur als Recheneinheit für das Check-In/Be-Out (YANiQ) Verfahren

Deutschlandticket = 63,00 EUR, Deutschlandticket JobTicket = 59,85 EUR

SemesterTicket Standort Osnabrück: Preis 71,58 EUR ab Wintersemester 2024/2025
SemesterTicket Standort Lingen: Preis 7,16 EUR ab Wintersemester 2024/2025

TERRA.vitaTicket 27,00 EUR Citykarte Bürgerbus Badbergen: Preis 1,00 EUR
P+R Ticket Osnabrück: Preis 5,00 EUR BürgerBus Wallenhorst-Wersen: Preis 1,00 EUR Erw.; 0,50 EUR Kind

BürgerBus Lienen-Glandof: Preis 1,00 EUR Erw.; 0,50 EUR Kind
Hinweis: Es gelten die allgemeinen VOS-Tarifbestimmungen in der jeweils von der LNVG genehmigten Fassung (www.vos.info)

VOS - Fahrpreistabelle ab 01. Januar 2026
VOS-Preisstufen VOS-Preisstufen für den Bus-Schiene-Tarif
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Deutschlandticket (bis zum 31.12.2026) 
 
1. Allgemeines  
 
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik 
Deutschland und den Bundesländern gefördertes deutsch-
landweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖP-
NV). 
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das 
Deutschlandticket und sind von allen teilnehmenden Ver-
kehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland 
verbindlich anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen 
die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der teil-
nehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des 
Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedingungen der 
teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV 
und der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, so-
weit sich aus den folgenden Regelungen nichts anderes er-
gibt. 
Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingun-
gen des vertragshaltenden Verkehrsunternehmens. 
 
2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbe- 
   reich  
 
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeit-
raum zur unbegrenzten Nutzung der Züge des SPNV im tarif-
lichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wa-
genklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im 
räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Ver-
kehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesell-
schaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche 
mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbun-
des/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinba-
rung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖP-
NV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen 
im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sowie mit Kraft-
fahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 
PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit 
unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 
PBefG allgemein zugänglich sind. 
Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die über-
wiegend zu touristischen oder historischen Zwecken betrieben 
werden. 
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutsch-
landticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon abwei-
chende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskon-
zepten) werden im Geltungsbereich des Deutschlandtickets 
für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 
Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als per-
sönlicher Fahrausweis in Form einer Chipkarte oder als Han-
dyticket ausgegeben, der mindestens den Namen und Vorna-
men des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Bar-
code-Ticket ausgegeben wird, beinhaltet zudem das Geburts-
datum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle ab dem 
01.01.2025 ausgestellten Chipkarten. Das Deutschlandticket 
kann von dem Vertrag haltenden Unternehmen, die das 
Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium be-
reitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung 
des digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital 
kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben wer-
den. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt 
für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein 
amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen 
vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollen-
dung des 16. Lebensjahres genügt zur Legitimation ein 
Schülerausweis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die 
Legitimationspflicht. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnah-
me von Personen über 6 Jahren. 
Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung 
der 2. Wagenklasse. Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist 
innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-
destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Ta-
rifbestimmungen möglich. 
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrrad-
kartenangebot zu erwerben, soweit die Fahrradmitnahme auf 
der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkarten-
angebot zu erwerben, soweit die Mitnahme auf der jeweiligen 
Fahrt entgeltpflichtig ist. 
 
3. Beförderungsentgelt  
 
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 
bis 31.12.2025 58,00 EUR und ab 01.01.2026 63,00 EUR pro 
Monat bei monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des 
zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten werden. Bei 
Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-de-
mand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich 
verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen 
(z. B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zu-
schlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben wer-
den.  
 
4. JobTicket  
 
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes JobTicket ange-
boten werden.  
Dieses JobTicket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, 
deren Arbeitgeber mit einem teilnehmenden Verkehrsverbund 
oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den Er-
werb des Deutschland-JobTickets abgeschlossen hat. Arbeit-
geber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, 
Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein.  
Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als JobTicket ist der 
Fahrpreis nach Abschnitt 3 abzüglich 5% Rabatt. Vorausset-
zung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum JobTicket leistet, der mindestens 25% des Fahrpreises 
gemäß Abschnitt 3 beträgt. 
 
5. Semesterticket 
 
Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticketvertrags 
Studierenden als solidarisches Deutschlandsemesterticket angeboten 
werden. 
Der Fahrpreis für das Deutschlandsemesterticket beträgt 60 % des 
Fahrpreises des regulären Deutschlandtickets. Näheres zur Bezugs-
pflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur Erstattung ent-
hält der Semesterticketvertrag. Der für ein Semester gültige Preis ist 
der anteilige Preis des Deutschlandtickets, der acht Monate vor Be-
ginn des Semesters jeweils für die Monate des Semesters in den Ta-
rifbestimmungen für das Deutschlandticket vorgegeben wird. 
Das Deutschlandsemesterticket hat eine feste Laufzeit für das jeweili-
ge Semester ohne monatliche Kündbarkeit.  
 
6. SEPA-Lastschriftmandat 
 
Voraussetzung für das Deutschlandticket ist, dass das ausge-
bende Unternehmen mit der Bestellung ermächtigt wird, das 
jeweilige Entgelt monatlich im Voraus bis auf weiteres, von ei-
nem in einem SEPA-Teilnehmerland geführten Girokonto im 
Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens abzubuchen.  
 
7. Beginn des Abonnements 
 
Das Abonnement kann zum 1. eines jeden Monats begonnen 
werden, wenn bis zum 10. des Vormonats die Bestellung mit 
SEPA-Lastschriftmandat beim ausgebenden Unternehmen 



vorliegt. Vor Beginn des Abonnements ist eine Bonitätsprü-
fung durch das ausgebende Verkehrsunternehmen möglich. 
Bei einer negativen Auskunft ist das Verkehrsunternehmen 
nicht verpflichtet den Abo-Antrag entgegenzunehmen. 
 
8. Ausgabe des Deutschlandticket  
 
Das Deutschlandticket wird in Form eines digitalen Handy-
Tickets oder einer Chipkarte ausgegeben. Der Abonnent hat 
die Angaben auf den Ticketmedien auf Richtigkeit zu prüfen. 
Eventuelle Beanstandungen sind der VOS unverzüglich anzu-
zeigen. 
Die eigentliche Fahrtberechtigung ist auf den Ticketmedien 
aufgedruckt bzw. auf ihnen gespeichert und ist jeweils auf den 
Namen des Teilnehmers ausgestellt und nicht übertragbar. 
 
9. Dauer des Abonnements 
 
Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der 
Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines Monats 
möglich. Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abge-
schlossen und kann monatlich gekündigt werden. 
 
10. Kündigung des Abonnements durch den Abonnenten 
 
Das Abonnement kann monatlich gekündigt werden. Die Kün-
digung muss bis zum 10. des Vormonats schriftlich an das 
ausgebende Unternehmen erfolgen. Das Deutschlandticket 
gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem 
Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens je-
doch bis 3.00 Uhr des Folgetags. AboTickets in Form von 
Chipkarten sind bis zum 05. des Folgemonats an das ausge-
bende Unternehmen zurückzugeben. Erst mit Rückgabe der 
Chipkarten wird die Kündigung wirksam.  
 
11. Fristgemäße Abbuchung/Kündigung durch das ausgeben- 
     de Unternehmen 
 
Der Abonnent verpflichtet sich, den monatlichen Einzugsbe-
trag auf dem angegebenen Konto zum Monatsbeginn bereit-
zuhalten. Ist eine Abbuchung mangels Guthaben nicht mög-
lich, besteht für das ausgebende Unternehmen die Möglich-
keit der fristlosen Kündigung, wenn der Abonnent den Ein-
zugsbetrag auch nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen beglichen hat. Durch die Kündigung wird das 
Deutschlandticket ungültig. Das Ticket muss dem ausgeben-
den Unternehmen unverzüglich zurückgegeben werden. So-
lange das Ticket nicht zurückgegeben worden ist, besteht die 
Zahlungspflicht des Kunden fort und es ist für jeden begonnen 
Monat der volle Monatspreis zu zahlen. Bei Missbrauch des 
Deutschlandtickets oder bei konkretem Verdacht eines Mis-
sbrauches kann das ausgebende Unternehmen das Abonne-
ment fristlos kündigen. 
Für jede Zahlungserinnerung wird in der Regel ein Bearbei-
tungsentgelt in Höhe von 5,00 EUR erhoben. Zusätzlich ent-
standene Gebühren (z. B. Gebühren für SEPA-Rücklastschrif-
ten) sind vom Kontoinhaber zu übernehmen. 
 
12. Änderung des Kontos 
 
Soll das Entgelt von einem anderen Konto abgebucht werden, 
ist dem ausgebende Unternehmen ein neues SEPA-Last-
schriftmandat schriftlich bis zum 10. des Vormonats zu ertei-
len. 
 
13. Namensänderung/Wohnungswechsel 
 
Der Abonnent ist verpflichtet, dem ausgebenden Unterneh-
men eine Änderung seines Namens oder seiner Anschrift un-

verzüglich anzuzeigen. 
 
14. Erstattung 
 
Die für Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen gelten 
auch für das Deutschlandticket. Eine Erstattung wegen Krank-
heit setzt zudem voraus, dass die Bescheinigung eines Arz-
tes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse über eine 
Reiseunfähigkeit für einen Zeitraum von mehr als 21 zusam-
menhängenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag auf Erstat-
tung muss unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche 
nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Verwal-
tung des vertragshaltenden Unternehmens gestellt werden. 
Erstattet wird für volle Kalendermonate der in dem betreffen-
den Monat geltende Monatseinzug, für Monatsteile pro Tag 
1/30 des in dem betreffenden Monat entrichteten Fahrgelds 
erstattet. 
Eine Erstattung des im Abonnement entrichteten Beförde-
rungsentgeltes für zeitweilige Nichtbeanspruchung des 
Deutschlandtickets aufgrund von Urlaub erfolgt nicht. 
 
15. Verlust des Deutschlandticket 
 
Für ein verlorenes oder abhanden gekommenes Deutsch-
landticket kann innerhalb des Gültigkeitszeitraumes gegen ein 
Bearbeitungsentgelt von 20,00 EUR einmal pro Kalenderjahr 
ein Ersatz-Deutschlandticket für die restliche Geltungsdauer 
ausgestellt werden. Das abhanden gekommene Deutschland-
ticket ist ungültig und bei Wiederauffinden unverzüglich 
zurückzugeben. Erstattungen werden nicht vorgenommen. 
 
16. Anerkennung der Tarifbestimmungen und Beförderungs-  
     bedingungen 
 
Vorstehende besondere Bedingungen werden durch Bestäti-
gung im Bestellprozess für das Deutschlandticket vom Abon-
nenten anerkannt.  
 
17. Zusätzliche Bestimmungen für Abos als eTickets 
 
Zusätzlich zu den vorstehenden Tarifbestimmungen wird der 
Umgang und die Regelungen zum Ticketmedium „eTicket auf 
Chipkarten oder als 2D Barcode (HandyTicket)“ in der Anlage 
6 AGB für ZeitTickets im Abo als eTickets beschrieben. 
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Allgemeine Vorschrift - Anlage 2 

Hinweis: Eine Aktualisierung der Referenztarife war bislang aufgrund der Rettungsschirmthematik (z. B. Covid-19, 9-EURO-Ticket) 
entbehrlich und ist f�r 2026 beabsichtigt.

Referenztarif auf Basis der Fahrpreistabelle Januar 2017 - VOS Ost 
Bruttofahrpreise je Ticketart und Preisstufe          

Fahrkarten/Preisstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EinzelTicket 5,49 Ù 6,41 Ù 7,78 Ù 8,24 Ù 8,92 Ù 10,07 Ù 10,75 Ù 11,21 Ù 11,67 Ù

EinzelTicket Kind 2,75 Ù 3,20 Ù 4,12 Ù 4,35 Ù 4,80 Ù 5,49 Ù 5,72 Ù 5,95 Ù 6,18 Ù

GruppenTicket 2,75 Ù 3,20 Ù 4,12 Ù 4,35 Ù 4,80 Ù 5,49 Ù 5,72 Ù 5,95 Ù 6,18 Ù

KurzstreckenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TagesTicket 9,84 Ù 11,44 Ù 13,96 Ù 14,87 Ù 16,02 Ù 18,08 Ù 19,45 Ù 20,13 Ù 21,05 Ù

TagesTicket Familie 5) 14,87 Ù 17,16 Ù 21,05 Ù 22,42 Ù 24,02 Ù 27,23 Ù 29,29 Ù 30,20 Ù 31,57 Ù

8-FahrtenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SozialTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

WochenTicket 27,46 Ù 36,61 Ù 49,88 Ù 55,37 Ù 65,44 Ù 73,45 Ù 81,68 Ù 86,72 Ù 90,83 Ù

MonatsTicket 70,01 Ù 108,22 Ù 138,88 Ù 160,16 Ù 180,75 Ù 201,57 Ù 234,75 Ù 253,51 Ù 258,77 Ù

PremiumAbo *1) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

63plusAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

MobilAbo *1)2) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo Region * 58,12 Ù 89,92 Ù 115,32 Ù 132,93 Ù 150,09 Ù 167,25 Ù 194,94 Ù 210,50 Ù 214,84 Ù

PremiumAbo Region *1) 68,64 Ù 106,16 Ù 136,14 Ù 156,96 Ù 177,09 Ù 197,46 Ù 229,94 Ù 248,48 Ù 253,51 Ù

WochenTicket Sch�ler 27,46 Ù 36,61 Ù 49,73 Ù 55,22 Ù 65,28 Ù 73,22 Ù 81,45 Ù 86,64 Ù 90,61 Ù

MonatsTicket Sch�ler 69,86 Ù 107,99 Ù 138,81 Ù 160,16 Ù 180,60 Ù 201,34 Ù 234,60 Ù 253,51 Ù 258,70 Ù

YoungAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JahresTicket Sch�ler 3) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FreizeitTicket Sch�ler * 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù

Erg�nzungsTicket Sch�ler *4) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JobTicket * 6) 56,06 Ù 86,49 Ù 111,20 Ù 128,13 Ù 144,60 Ù 161,30 Ù 187,85 Ù 202,72 Ù 207,06 Ù

FahrradTicket 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù

* Preis pro Monat
1) �bertragbar
2) Im MobilAbo ist das PremiumAbo enthalten
3) Preis ab Schuljahr 2016/2017
4) Erg�nzung zum JahresTicket Sch�ler
5) Mo-Fr ab 9:00 Uhr g�ltig, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganzt�gig
6) Nur im Abo �ber teilnehmende Firmen erh�ltlich.

Weitere Tickets

Fahrkarten Preis

SemesterTicket Standort Osnabr�ck 123,87 Ù

SemesterTicket Standort Lingen 12,38 Ù

Bramscher Karte (�bertragbar) 69,10 Ù

Bramscher K�rtchen (9-Uhr-TagesTicket) 9,84 Ù

Bramscher Familienk�rtchen 16,93 Ù

TERRA.vitaTicket 42,10 Ù

Nachtschw�rmer nach Osnabr�ck 5,00 Ù

Nachtschw�rmer 4,00 Ù

NachtBus Melle 11,44 Ù

Citykarte B�rgerbus Badbergen 2,29 Ù

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 

Anmerkung



564

Allgemeine Vorschrift - Anlage 2 

Hinweis: Eine Aktualisierung der Referenztarife war bislang aufgrund der Rettungsschirmthematik (z. B. Covid-19, 9-EURO-Ticket) 
entbehrlich und ist f�r 2026 beabsichtigt.

Referenztarif auf Basis der Fahrpreistabelle Januar 2017 - VOS S�d
Bruttofahrpreise je Ticketart und Preisstufe          

Fahrkarten/Preisstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EinzelTicket 3,96 Ù 4,62 Ù 5,61 Ù 5,94 Ù 6,44 Ù 7,26 Ù 7,76 Ù 8,09 Ù 8,42 Ù

EinzelTicket Kind 1,98 Ù 2,31 Ù 2,97 Ù 3,14 Ù 3,47 Ù 3,96 Ù 4,13 Ù 4,29 Ù 4,46 Ù

GruppenTicket 1,98 Ù 2,31 Ù 2,97 Ù 3,14 Ù 3,47 Ù 3,96 Ù 4,13 Ù 4,29 Ù 4,46 Ù

KurzstreckenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TagesTicket 7,10 Ù 8,25 Ù 10,07 Ù 10,73 Ù 11,55 Ù 13,04 Ù 14,03 Ù 14,52 Ù 15,18 Ù

TagesTicket Familie 5) 10,73 Ù 12,38 Ù 15,18 Ù 16,17 Ù 17,33 Ù 19,64 Ù 21,12 Ù 21,79 Ù 22,78 Ù

8-FahrtenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SozialTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

WochenTicket 19,80 Ù 26,41 Ù 35,98 Ù 39,94 Ù 47,20 Ù 52,98 Ù 58,92 Ù 62,55 Ù 65,52 Ù

MonatsTicket 50,50 Ù 78,06 Ù 100,18 Ù 115,53 Ù 130,38 Ù 145,40 Ù 169,33 Ù 182,86 Ù 186,66 Ù

PremiumAbo *1) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

63plusAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

MobilAbo *1)2) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo Region * 41,92 Ù 64,86 Ù 83,18 Ù 95,89 Ù 108,27 Ù 120,64 Ù 140,61 Ù 151,84 Ù 154,97 Ù

PremiumAbo Region *1) 49,51 Ù 76,58 Ù 98,20 Ù 113,22 Ù 127,74 Ù 142,43 Ù 165,86 Ù 179,23 Ù 182,86 Ù

WochenTicket Sch�ler 19,80 Ù 26,41 Ù 35,87 Ù 39,83 Ù 47,09 Ù 52,81 Ù 58,75 Ù 62,49 Ù 65,36 Ù

MonatsTicket Sch�ler 50,39 Ù 77,90 Ù 100,12 Ù 115,53 Ù 130,27 Ù 145,23 Ù 169,22 Ù 182,86 Ù 186,60 Ù

YoungAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JahresTicket Sch�ler 3) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FreizeitTicket Sch�ler * 21,46 Ù 21,46 Ù 21,46 Ù 21,46 Ù 21,46 Ù 21,46 Ù 21,46 Ù 21,46 Ù 21,46 Ù

Erg�nzungsTicket Sch�ler *4) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JobTicket * 6) 40,43 Ù 62,38 Ù 80,21 Ù 92,42 Ù 104,30 Ù 116,35 Ù 135,50 Ù 146,22 Ù 149,36 Ù

FahrradTicket 2,81 Ù 2,81 Ù 2,81 Ù 2,81 Ù 2,81 Ù 2,81 Ù 2,81 Ù 2,81 Ù 2,81 Ù

* Preis pro Monat
1) �bertragbar
2) Im MobilAbo ist das PremiumAbo enthalten
3) Preis ab Schuljahr 2016/2017
4) Erg�nzung zum JahresTicket Sch�ler
5) Mo-Fr ab 9:00 Uhr g�ltig, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganzt�gig
6) Nur im Abo �ber teilnehmende Firmen erh�ltlich.

Weitere Tickets

Fahrkarten Preis

SemesterTicket Standort Osnabr�ck 89,35 Ù

SemesterTicket Standort Lingen 8,93 Ù

Bramscher Karte (�bertragbar) 49,84 Ù

Bramscher K�rtchen (9-Uhr-TagesTicket) 7,10 Ù

Bramscher Familienk�rtchen 12,21 Ù

TERRA.vitaTicket 30,37 Ù

Nachtschw�rmer nach Osnabr�ck 5,00 Ù

Nachtschw�rmer 4,00 Ù

NachtBus Melle 8,25 Ù

Citykarte B�rgerbus Badbergen 1,65 Ù

Anmerkung

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 
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Allgemeine Vorschrift - Anlage 2 

Hinweis: Eine Aktualisierung der Referenztarife war bislang aufgrund der Rettungsschirmthematik (z. B. Covid-19, 9-EURO-Ticket) 
entbehrlich und ist f�r 2026 beabsichtigt.

Referenztarif auf Basis der Fahrpreistabelle Januar 2017 - VOS Wallenhorst
Bruttofahrpreise je Ticketart und Preisstufe          

Fahrkarten/Preisstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EinzelTicket 3,64 Ù 4,25 Ù 5,16 Ù 5,46 Ù 5,92 Ù 6,68 Ù 7,13 Ù 7,44 Ù 7,74 Ù

EinzelTicket Kind 1,82 Ù 2,12 Ù 2,73 Ù 2,88 Ù 3,19 Ù 3,64 Ù 3,79 Ù 3,95 Ù 4,10 Ù

GruppenTicket 1,82 Ù 2,12 Ù 2,73 Ù 2,88 Ù 3,19 Ù 3,64 Ù 3,79 Ù 3,95 Ù 4,10 Ù

KurzstreckenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TagesTicket 6,53 Ù 7,59 Ù 9,26 Ù 9,86 Ù 10,62 Ù 11,99 Ù 12,90 Ù 13,35 Ù 13,96 Ù

TagesTicket Familie 5) 9,86 Ù 11,38 Ù 13,96 Ù 14,87 Ù 15,93 Ù 18,06 Ù 19,42 Ù 20,03 Ù 20,94 Ù

8-FahrtenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SozialTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

WochenTicket 18,21 Ù 24,28 Ù 33,08 Ù 36,72 Ù 43,40 Ù 48,71 Ù 54,17 Ù 57,51 Ù 60,24 Ù

MonatsTicket 46,43 Ù 71,78 Ù 92,11 Ù 106,22 Ù 119,88 Ù 133,69 Ù 155,69 Ù 168,14 Ù 171,63 Ù

PremiumAbo *1) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

63plusAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

MobilAbo *1)2) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo Region * 38,54 Ù 59,64 Ù 76,48 Ù 88,17 Ù 99,55 Ù 110,93 Ù 129,29 Ù 139,61 Ù 142,49 Ù

PremiumAbo Region *1) 45,52 Ù 70,41 Ù 90,29 Ù 104,10 Ù 117,45 Ù 130,96 Ù 152,51 Ù 164,80 Ù 168,14 Ù

WochenTicket Sch�ler 18,21 Ù 24,28 Ù 32,98 Ù 36,62 Ù 43,30 Ù 48,56 Ù 54,02 Ù 57,46 Ù 60,09 Ù

MonatsTicket Sch�ler 46,33 Ù 71,62 Ù 92,06 Ù 106,22 Ù 119,78 Ù 133,54 Ù 155,59 Ù 168,14 Ù 171,58 Ù

YoungAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JahresTicket Sch�ler 3) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FreizeitTicket Sch�ler * 19,73 Ù 19,73 Ù 19,73 Ù 19,73 Ù 19,73 Ù 19,73 Ù 19,73 Ù 19,73 Ù 19,73 Ù

Erg�nzungsTicket Sch�ler *4) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JobTicket * 6) 37,18 Ù 57,36 Ù 73,75 Ù 84,98 Ù 95,90 Ù 106,98 Ù 124,58 Ù 134,45 Ù 137,33 Ù

FahrradTicket 2,58 Ù 2,58 Ù 2,58 Ù 2,58 Ù 2,58 Ù 2,58 Ù 2,58 Ù 2,58 Ù 2,58 Ù

* Preis pro Monat
1) �bertragbar
2) Im MobilAbo ist das PremiumAbo enthalten
3) Preis ab Schuljahr 2016/2017
4) Erg�nzung zum JahresTicket Sch�ler
5) Mo-Fr ab 9:00 Uhr g�ltig, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganzt�gig
6) Nur im Abo �ber teilnehmende Firmen erh�ltlich.

Weitere Tickets

Fahrkarten Preis

SemesterTicket Standort Osnabr�ck 82,16 Ù

SemesterTicket Standort Lingen 8,21 Ù

Bramscher Karte (�bertragbar) 45,83 Ù

Bramscher K�rtchen (9-Uhr-TagesTicket) 6,53 Ù

Bramscher Familienk�rtchen 11,23 Ù

TERRA.vitaTicket 27,92 Ù

Nachtschw�rmer nach Osnabr�ck 5,00 Ù

Nachtschw�rmer 4,00 Ù

NachtBus Melle 7,59 Ù

Citykarte B�rgerbus Badbergen 1,52 Ù

Anmerkung

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 
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Allgemeine Vorschrift - Anlage 2 

Hinweis: Eine Aktualisierung der Referenztarife war bislang aufgrund der Rettungsschirmthematik (z. B. Covid-19, 9-EURO-Ticket) 
entbehrlich und ist f�r 2026 beabsichtigt.

Referenztarif auf Basis der Fahrpreistabelle Januar 2017 - VOS Nordost
Bruttofahrpreise je Ticketart und Preisstufe          

Fahrkarten/Preisstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EinzelTicket 4,76 Ù 5,55 Ù 6,74 Ù 7,14 Ù 7,73 Ù 8,72 Ù 9,32 Ù 9,72 Ù 10,11 Ù

EinzelTicket Kind 2,38 Ù 2,78 Ù 3,57 Ù 3,77 Ù 4,16 Ù 4,76 Ù 4,96 Ù 5,16 Ù 5,35 Ù

GruppenTicket 2,38 Ù 2,78 Ù 3,57 Ù 3,77 Ù 4,16 Ù 4,76 Ù 4,96 Ù 5,16 Ù 5,35 Ù

KurzstreckenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TagesTicket 8,53 Ù 9,91 Ù 12,09 Ù 12,89 Ù 13,88 Ù 15,66 Ù 16,85 Ù 17,45 Ù 18,24 Ù

TagesTicket Familie 5) 12,89 Ù 14,87 Ù 18,24 Ù 19,43 Ù 20,82 Ù 23,59 Ù 25,38 Ù 26,17 Ù 27,36 Ù

8-FahrtenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SozialTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

WochenTicket 23,79 Ù 31,72 Ù 43,22 Ù 47,98 Ù 56,71 Ù 63,65 Ù 70,78 Ù 75,15 Ù 78,72 Ù

MonatsTicket 60,67 Ù 93,78 Ù 120,35 Ù 138,79 Ù 156,64 Ù 174,68 Ù 203,43 Ù 219,69 Ù 224,25 Ù

PremiumAbo *1) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

63plusAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

MobilAbo *1)2) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo Region * 50,36 Ù 77,92 Ù 99,93 Ù 115,20 Ù 130,07 Ù 144,94 Ù 168,93 Ù 182,41 Ù 186,18 Ù

PremiumAbo Region *1) 59,48 Ù 92,00 Ù 117,97 Ù 136,02 Ù 153,47 Ù 171,11 Ù 199,27 Ù 215,33 Ù 219,69 Ù

WochenTicket Sch�ler 23,79 Ù 31,72 Ù 43,09 Ù 47,85 Ù 56,57 Ù 63,45 Ù 70,59 Ù 75,08 Ù 78,52 Ù

MonatsTicket Sch�ler 60,54 Ù 93,59 Ù 120,29 Ù 138,79 Ù 156,51 Ù 174,48 Ù 203,30 Ù 219,69 Ù 224,18 Ù

YoungAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JahresTicket Sch�ler 3) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FreizeitTicket Sch�ler * 25,78 Ù 25,78 Ù 25,78 Ù 25,78 Ù 25,78 Ù 25,78 Ù 25,78 Ù 25,78 Ù 25,78 Ù

Erg�nzungsTicket Sch�ler *4) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JobTicket * 6) 48,58 Ù 74,95 Ù 96,36 Ù 111,03 Ù 125,31 Ù 139,78 Ù 162,78 Ù 175,67 Ù 179,44 Ù

FahrradTicket 3,37 Ù 3,37 Ù 3,37 Ù 3,37 Ù 3,37 Ù 3,37 Ù 3,37 Ù 3,37 Ù 3,37 Ù

* Preis pro Monat
1) �bertragbar
2) Im MobilAbo ist das PremiumAbo enthalten
3) Preis ab Schuljahr 2016/2017
4) Erg�nzung zum JahresTicket Sch�ler
5) Mo-Fr ab 9:00 Uhr g�ltig, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganzt�gig
6) Nur im Abo �ber teilnehmende Firmen erh�ltlich.

Weitere Tickets

Fahrkarten Preis

SemesterTicket Standort Osnabr�ck 107,35 Ù

SemesterTicket Standort Lingen 10,73 Ù

Bramscher Karte (�bertragbar) 59,88 Ù

Bramscher K�rtchen (9-Uhr-TagesTicket) 8,53 Ù

Bramscher Familienk�rtchen 14,67 Ù

TERRA.vitaTicket 36,48 Ù

Nachtschw�rmer nach Osnabr�ck 5,00 Ù

Nachtschw�rmer 4,00 Ù

NachtBus Melle 9,91 Ù

Citykarte B�rgerbus Badbergen 1,98 Ù

Anmerkung

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 
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Allgemeine Vorschrift - Anlage 2 

Hinweis: Eine Aktualisierung der Referenztarife war bislang aufgrund der Rettungsschirmthematik (z. B. Covid-19, 9-EURO-Ticket) 
entbehrlich und ist f�r 2026 beabsichtigt.

Referenztarif auf Basis der Fahrpreistabelle Januar 2017 - VOS Ost 
Bruttofahrpreise je Ticketart und Preisstufe          

Fahrkarten/Preisstufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EinzelTicket 5,49 Ù 6,41 Ù 7,78 Ù 8,24 Ù 8,92 Ù 10,07 Ù 10,75 Ù 11,21 Ù 11,67 Ù

EinzelTicket Kind 2,75 Ù 3,20 Ù 4,12 Ù 4,35 Ù 4,80 Ù 5,49 Ù 5,72 Ù 5,95 Ù 6,18 Ù

GruppenTicket 2,75 Ù 3,20 Ù 4,12 Ù 4,35 Ù 4,80 Ù 5,49 Ù 5,72 Ù 5,95 Ù 6,18 Ù

KurzstreckenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TagesTicket 9,84 Ù 11,44 Ù 13,96 Ù 14,87 Ù 16,02 Ù 18,08 Ù 19,45 Ù 20,13 Ù 21,05 Ù

TagesTicket Familie 5) 14,87 Ù 17,16 Ù 21,05 Ù 22,42 Ù 24,02 Ù 27,23 Ù 29,29 Ù 30,20 Ù 31,57 Ù

8-FahrtenTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SozialTicket --- --- --- --- --- --- --- --- ---

WochenTicket 27,46 Ù 36,61 Ù 49,88 Ù 55,37 Ù 65,44 Ù 73,45 Ù 81,68 Ù 86,72 Ù 90,83 Ù

MonatsTicket 70,01 Ù 108,22 Ù 138,88 Ù 160,16 Ù 180,75 Ù 201,57 Ù 234,75 Ù 253,51 Ù 258,77 Ù

PremiumAbo *1) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

63plusAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

MobilAbo *1)2) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

BasisAbo Region * 58,12 Ù 89,92 Ù 115,32 Ù 132,93 Ù 150,09 Ù 167,25 Ù 194,94 Ù 210,50 Ù 214,84 Ù

PremiumAbo Region *1) 68,64 Ù 106,16 Ù 136,14 Ù 156,96 Ù 177,09 Ù 197,46 Ù 229,94 Ù 248,48 Ù 253,51 Ù

WochenTicket Sch�ler 27,46 Ù 36,61 Ù 49,73 Ù 55,22 Ù 65,28 Ù 73,22 Ù 81,45 Ù 86,64 Ù 90,61 Ù

MonatsTicket Sch�ler 69,86 Ù 107,99 Ù 138,81 Ù 160,16 Ù 180,60 Ù 201,34 Ù 234,60 Ù 253,51 Ù 258,70 Ù

YoungAbo * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JahresTicket Sch�ler 3) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FreizeitTicket Sch�ler * 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù 29,74 Ù

Erg�nzungsTicket Sch�ler *4) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

JobTicket * 6) 56,06 Ù 86,49 Ù 111,20 Ù 128,13 Ù 144,60 Ù 161,30 Ù 187,85 Ù 202,72 Ù 207,06 Ù

FahrradTicket 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù 3,89 Ù

* Preis pro Monat
1) �bertragbar
2) Im MobilAbo ist das PremiumAbo enthalten
3) Preis ab Schuljahr 2016/2017
4) Erg�nzung zum JahresTicket Sch�ler
5) Mo-Fr ab 9:00 Uhr g�ltig, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganzt�gig
6) Nur im Abo �ber teilnehmende Firmen erh�ltlich.

Weitere Tickets

Fahrkarten Preis

SemesterTicket Standort Osnabr�ck 123,87 Ù

SemesterTicket Standort Lingen 12,38 Ù

Bramscher Karte (�bertragbar) 69,10 Ù

Bramscher K�rtchen (9-Uhr-TagesTicket) 9,84 Ù

Bramscher Familienk�rtchen 16,93 Ù

TERRA.vitaTicket 42,10 Ù

Nachtschw�rmer nach Osnabr�ck 5,00 Ù

Nachtschw�rmer 4,00 Ù

NachtBus Melle 11,44 Ù

Citykarte B�rgerbus Badbergen 2,29 Ù

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig ab Wintersemester 2016/2017

g�ltig in den Tarifzonen: 639 - 648 

Anmerkung



Anlage 3 – Haushaltsmittel des Landkreises Osnabrück  
 
 
1. Zur Verfügung gestellte Mittel nach § 4 Abs. 2 Allge- 

meine Vorschrift (ohne Bus-Schiene-Tarif-Integration) 
 
Die prognostizierten Haushaltsmittel des Landkreises Os-
nabrück gemäß § 4 Abs. 2 der Allgemeinen Vorschrift für 2026 
betragen maximal: 
 

13.950.000 EUR 
 
Die Dynamisierung der prognostizierten Beträge erfolgt zum 
01. Januar eines jeden Jahres nach den untenstehenden In-
dexwerten im Verlauf des Vorjahres und wird durch die Lan-
drätin / den Landrat betraglich festgesetzt.  
 
 
Zusammensetzung der Preisgleitklausel und Fundort in den 
Fachreihen des Statistischen Bundesamtes 
 
 
Kostengruppen          Fachserie                                                  Gewichtung 
a) Personalkosten      Indizes der Tarifverdienste,                                     52 
                                  Wochenarbeitszeit: 
                                  Früheres Bundesgebiet/Neue Länder,  
                                  Monate, Wirtschaftszweige 
                                  WZ08-493 Sonstige Personenbeförderung  
                                  im Landverkehr   (FS 6, Fachserie 4.3)  
 
b) Beschaffung von   Erzeugerpreisindex gewerblicher                            14 
    Omnibussen          Produkte: Deutschland, Monate,  
                                  Güterverzeichnis (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/  
                                  Sonderpositionen) 
                                  GP09-29104; Lkw, Straßenzugmaschinen,  
                                  Fahrgestelle, Omnibusse, …   (FS 17, Reihe 2) 
         
c) Dieselkraftstoff       Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte:           17 
                                  Deutschland, Monate, Güterverzeichnis  
                                  (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/ Sonderpositionen) 
                                  GP09-1920260052; Dieselkraftstoff, Abgabe an  
                                  Großverbraucher   (FS 17, Reihe 2) 
         
d) Material                  Verbraucherpreisindex: Deutschland, Monate,          6 
                                  Klassifikation der Verwendungszwecke des  
                                  Individualkonsums 
                                  CC13-0721; Ersatzteile und Zubehör für Fahrzeuge 
                                  (COICOP 2-5-Steller Hierarchie)   (FS 17, Reihe 2) 
         
e) Versicherungen/    Verbraucherpreisindex für Deutschland;                  11 
    Sonstiges              Durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und  
                                  Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsum 
                                  zwecke kaufen 
 
 
 
2. Zur Verfügung gestellte Mittel nach § 4 Abs. 2 Allge- 

meine Vorschrift für die Bus-Schiene-Tarif-Integration 
 
Der Landkreis Osnabrück gewährt jährlich Finanzmittel zum 
Ausgleich von Mindereinnahmen und laufenden Aufwendun-
gen, die mit der Anwendung der Bus-Schiene-Tarif-Integration 
verbunden sind. 
 
 
Die für den laufenden Aufwand prognostizierten Haushaltsmit-
tel des Landkreises Osnabrück gemäß § 4 Abs. 2 der Allge-
meinen Vorschrift für die Bus-Schiene-Tarif-Integration 2026 
betragen maximal: 

817.500 EUR 
 
 
Hinweis: 
 
Aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets hat der 
Landkreis Osnabrück die Unterstützung und Finanzierung der 
Tarifbausteine 'Rabattiertes Azubi-&SchülerAbo auf der 
Schiene' und 'kostenlose Anschlussmobilität für Zeitkarten' bis 
auf Weiteres zurückgestellt. Gemäß Beschlusslage [VO 
2022/587, 2023/629] sind die Wechselwirkungen mit dem 
Deutschlandticket im Detail zu prüfen. Unter anderem bedarf 
es einer Nachkalkulation des Finanzierungsbedarfs für die 
Bus-Schiene-Tarif-Integration, die sich nach Vorliegen erster 
Verkaufsdaten für das Deutschlandticket und den reduzierten 
Verkaufsdaten im Niedersachsentarif und im VOS-Tarif früh-
estens ab August 2023 durchführen lässt. Basis für die 
Nachkalkulation des Finanzierungsbedarfs bilden allein die 
Ticketverkäufe im Niedersachsen- und im VOS-Tarif je Station 
bzw. Tarifrelation. 
 
•     Für die räumlich erweiterte Anschlussmobilität im Bar- und  

Zeitkartentarif wird für jeden Fahrausweis des Niedersach-
sentarifs mit Start oder Ziel an einer in der Stadt Os-
nabrück oder im Landkreis Osnabrück gelegenen Station 
ein nach einem abgestimmten Berechnungsverfahren zu 
bestimmender, stationsbezogener Ausgleichsbetrag 
vergütet. Das Berechnungsverfahren orientiert sich an 
dem zwischen den VOS-Partnern und der Niedersachsen-
tarif GmbH abgestimmten Berechnungsverfahren für die 
integrierte Anschlussmobilität. 

 
•     Für jedes verkaufte Ticket im VOS-Tarif auf Relationen,  

auf denen die Preise des VOS-Tarifs angepasst wurden 
oder sich die Ertragskraft durch die Umstellung der Grup-
penlogik ändert, wird der Differenzbetrag, der sich im Zuge 
der Umsetzung der Bus-Schiene-Tarifintegration ergibt, 
vergütet. 

 
Aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets werden sich 
die Verkaufszahlen im Niedersachsentarif und im VOS-Tarif 
reduzieren. Es ist zu erwarten, dass sich der genannte Aus-
gleichsbetrag reduzieren wird. 
 
Mit der Einführung der Bus-Schiene-Tarif-Integration wird der 
VOS-Plus-Tarif abgelöst. Bisherige Ausgleichszahlungen für 
den VOS-Plus-Tarif werden gemäß der kalkulatorischen Ab-
schätzung für die Bus-Schiene-Tarif-Integration, die den 
zusätzlichen Finanzierungsbedarf ggü. dem Status quo ermit-
telt hat, weiterhin als Ausgleich für Mindereinnahmen an die 
VOS-Unternehmen der VOS-Süd ausgereicht. Der vorgenan-
nte Ausgleich, der bisher aus NNVG-Mitteln vorgenommen 
wurde, wird zukünftig aus dem Budget der Bus-Schiene-Tarif-
Integration mitfinanziert. 
 
 
 
3. Zur Verfügung gestellte Mittel nach § 4 Abs. 3 Allge- 

meine Vorschrift (Gemeindeverkehre) 
 
Die Haushaltsmittel des Landkreises Osnabrück für Gemein-
deverkehre gemäß § 4 Abs. 3 der Allgemeinen Vorschrift für 
2026 betragen maximal: 
 

3.625.247,62 EUR 
 

Die Fortschreibung der Beträge erfolgt zum 01. September 
eines jeden Jahres gemäß § 4 Abs. 4 der Allgemeinen 
Vorschrift und wird durch den Landrat betraglich festgesetzt.  
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4. Zur Verfügung gestellte Mittel nach § 4 Abs. 3 Allge- 
meine Vorschrift (Ausweitung des Schnell- und Re-
gioBus-Liniennetzes) 

 
Der Landkreis stellt für den Ausgleich der nicht durch 
Fahrgeldeinnahmen im VOS-Tarif gedeckten Kosten der 
Verkehrsunternehmen aufgrund der Ausweitung des Schnell- 
und RegioBus-Liniennetzes einen zusätzlichen Tarifausgleich 
zur Verfügung. Die Mittel, die der Landkreis Osnabrück zur 
Ausweitung des Schnell- und RegioBus-Liniennetzes zusät-
zlich für 2026 zur Verfügung stellt, betragen maximal: 
 

1.365.000 EUR 
 
Dieser Maximalbetrag verteilt sich auf die Schnell- und Re-
gioBus-Linien wie folgt:  
 
 
Schnellbuslinie S40 max. 380.000 € 
Schnellbuslinie S20 max. 310.000 € 
RegioBuslinie 260 max. 675.000 € 
 
 
Der Verkehr ist nach Vorgabe des KT-Beschlusses Nr. 
VO/2025/497 vom 30.06.2025 durchzuführen. 
 
 
 
Anlage 4 - Aufteilungsschlüssel 
 
 
I.   Prognostizierte Ausgleichsleistungen je Tarifgemein- 

schaft für das Jahr 2026 (ohne BSTI) 
 

Der Ausgleichsanspruch der Teilverkehrsgemeinschaften, 
der sich aus dem Delta zwischen dem Höchsttarif und 
dem Referenztarif ergibt, wird voraussichtlich begrenzt auf 
folgende Höchstbeträge: 

 
 
Die Dynamisierung der prognostizierten Beträge erfolgt 
zum 01. Januar eines jeden Jahres nach den untenste-
henden Indexwerten zum Stichtag 30. September des Vor-
jahres und wird durch den Landrat betraglich festgesetzt. 

 
 
II. Verteilung innerhalb der Teilverkehrsgemeinschaften  
 
In den Teilverkehrsgemeinschaften finden gemäß § 5 Abs. 4 
Allgemeine Vorschrift folgende Verteilungsschlüssel für die 
Mittel nach Abschnitt I. Anwendung. Hierzu werden in der 
Übergangsphase (§ 5 Abs. 3 Allgemeine Vorschrift) je Teil-
verkehrsgemeinschaft die Mittel entsprechend den historisch 
gewachsenen Finanzierungsstrukturen auf drei Säulen 
aufgeteilt: 
 

 
Im Anschluss werden die Mittel nach Schlüsseln auf die 
Verkehrsunternehmen einer Verkehrsgemeinschaft verteilt: 

 
 
III. Verteilung der kommunalen Mittel nach § 4 Abs. 3 All- 

gemeine Vorschrift auf die Teilverkehrsgemein-
schaften 

 
 
IV. Prognostizierte Ausgleichsleistungen für die Bus- 

Schiene-Tarif-Integration je Tarifgemeinschaft 
 
Die Finanzmittel für die Bus-Schiene-Tarif-Integration werden 
nach einem festgelegten Verfahren an die einzelnen Tarifge-
meinschaften der VOS anhand der tatsächlichen Tarifeinnah-
men des jeweiligen Jahres ausgereicht. Hierbei gilt Folgen-
des: 
•     Für die räumlich erweiterte Anschlussmobilität im Bar- und  

Zeitkartentarif wird für jeden Fahrausweis des Niedersach-
sentarifs mit Start oder Ziel an einer in der Stadt Os-
nabrück oder im Landkreis Osnabrück gelegenen Station 
ein nach einem abgestimmten Berechnungsverfahren zu 
bestimmender, stationsbezogener Ausgleichsbetrag 
vergütet. Das Berechnungsverfahren orientiert sich an 
dem zwischen den VOS-Partnern und der Niedersachsen-
tarif GmbH abgestimmten Berechnungsverfahren für die 
integrierte Anschlussmobilität. 

 
•     Für jedes verkaufte Ticket im VOS-Tarif auf Relationen,  

auf denen die Preise des VOS-Tarifs angepasst wurden 
oder sich die Ertragskraft durch die Umstellung der Grup-
penlogik ändert, wird der Differenzbetrag, der sich im Zuge 
der Umsetzung der Bus-Schiene-Tarifintegration ergibt, 
vergütet. 

 
Die Verteilung des Mindereinnahmenausgleichs auf die Teil-
gemeinschaften erfolgt zudem auf Basis einer Zuordnung der 
Ausgleichsbeträge entsprechend der Zuordnung der Statio-
nen im Vertrag zur Anschlussmobilität der zwischen den VOS-
Partnern und der Niedersachsentarif GmbH geschlossen 
wurde, und der Zuordnung der Tarifrelationen entsprechend 
den Regelungen im Einnahmenaufteilungsverfahren der 
VOS-Partner;  sowie bei der VOS Süd auf Basis der bisheri-
gen Ausgleichszahlungen für den VOS-Plus-Tarif gemäß der 
kalkulatorischen Abschätzung für die Bus-Schiene-Tarif-Inte-
gration, die den zusätzlichen Finanzierungsbedarf ggü. dem 
Status quo ermittelt hat. Der vorgenannte Ausgleich, der bish-
er aus NNVG-Mitteln vorgenommen wurde, wird zukünftig aus 
dem Budget für die Bus-Schiene-Tarif-Integration mitfi-
nanziert.  
 
Des Weiteren werden Preisanpassungen im VOS-Tarif für die 
Koordination der Tarife VOS und Niedersachsentarif 
vorgenommen. Mindererlöse, die aus der Preisanpassung 
des VOS-Tarifs entstehen, werden den Verkehrsunternehmen 
auf Basis einer Quelle-Ziel-bezogenen Differenzpreismatrix, 
mit den jeweiligen Verkäufen des VOS-Tarifs ausmultipliziert, 
werden ausgeglichen. Ebenso sind Änderungen in der VOS-
Ticket Logik (Gruppenticket) beim Ausgleich zu berücksichti-
gen. 
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Die Finanzmittel für operative Aufwendungen werden 
entsprechend der Aufwandanteile in den Teilgemeinschaften 
nach sachgerechten Kostenschlüsseln ausgereicht. 
 
V. Prognostizierte Ausgleichsleistungen für die  

Ausweitung des Schnell- und RegioBus-Liniennetzes 
 

Der Ausgleich wird auf gesondertem Antrag des jeweiligen 
Verkehrsunternehmens bewilligt. Er ist unbeschadet des nach 
Anlage 3 maximal zur Verfügung gestellten Betrages, 
beschränkt auf das tatsächliche Tarifdefizit, dass aus der 
Ausweitung des Schnell- und RegioBus-Liniennetzes resul-
tiert. Das jeweilige Verkehrsunternehmen hat insoweit keinen 
Anspruch auf vollständigen Kostenausgleich und trägt das Er-
lös- und Betriebsrisiko.  
 
 
 
 
AV-Anlage 5 – konkretisierende Vorgaben zu den Gemein-
deverkehren gem. § 6 Abs. 2 der Allgemeinen Vorschrift 
 
 
 
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Nord (VOS Nord) 
 
•     Taktverkehr zwischen den Mitgliedsgemeinden der  
     einzelnen Samtgemeinden 
 
•     Taktverkehr zwischen den Samtgemeinden und der Stadt  

Bramsche 
 

•     Taktverkehr zwischen den Kommunen und Osnabrück  
 
•     Nachtbusverkehr in den Nächten von Freitag auf Samstag  

und Samstag auf Sonntag 
 
 
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Wallenhorst  
(VOS Wallenhorst) 
 
•     A: 
           o    Anpassungen im Rahmen der Schülerbeförderung 
 
•     B: 
           o    Taktverkehr zwischen den Gemeindeteilen von  

Wallenhorst, sowie Stundentakt zwischen Wallen-
horst und Osnabrück 

           o    Nachtbusverkehr in den Nächten von Freitag auf  
Samstag und Samstag auf Sonntag 

 
 
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück NordOst  
(VOS NordOst) 
 
•     Taktverkehr zwischen den Gemeindeteilen von den  
     einzelnen Gemeinden 
 
•     Taktverkehr zwischen den Gemeinden und Osnabrück 
 
•     Bedarfsgesteuerte Verkehre 
 
•     Nachtbusverkehr in den Nächten von Freitag auf Samstag  

und Samstag auf Sonntag 
 
 
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Ost (VOS Ost) 
 
•     A: 

           o    Anpassungen im Rahmen der Schülerbeförderung 
•     B: 
           o    Taktverkehr zwischen den Stadtteilen von Melle  

und Stadt Melle 
           o    Taktverkehr zwischen der Stadt Melle und der  

Stadt Werther 
           o    Taktverkehr zwischen den Kommunen und Os- 

nabrück 
           o    Nachtbusverkehr in den Nächten von Freitag auf  

Samstag und Samstag auf Sonntag 
 
 
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Süd (VOS Süd) 
 
•     Taktverkehr zwischen den Gemeinde-/Stadtteilen der  

einzelnen Kommunen,  
 

•     Taktverkehr zwischen den Kommunen und Osnabrück 
 
•     Bedarfsgesteuerte Verkehre 
 
•     Nachtbusverkehr in den Nächten von Freitag auf Samstag  

und Samstag auf Sonntag 
 
 
 
Anlage 6 - Ausgleichsberechnung Deutschlandticket 
2026 
 
1.   Das Verkehrsunternehmen erhält als pauschalen Ausgle- 

ich vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen den 
prozentualen Anteil am bundesweiten Gesamtausgleichs-
betrag, den das Verkehrsunternehmen als Anteil am 
Gesamtausgleich gemäß der Nummern 5.4.1 bis 5.4.3 
und 5.4.5 der Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleis-
tungen ÖPNV 2025 für das Jahr 2025 unter Anwendung 
der Maßgaben nach den Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 der 
Richtlinien Deutschlandticket 2026 erhalten hätte.  
 

2.   Der Betrag nach Ziffer 1 wird zudem durch einen Vergleich  
der Betriebsleistungen im Jahr 2025 mit den Betriebsleis-
tungen im Jahr 2026 je Verkehrsunternehmen an den 
Gesamtbetriebsleistungen verhältnismäßig korrigiert, so-
dass verkehrliche Veränderungen entsprechend berück-
sichtigt werden. 
 

3.    Im Einzelnen: 

 
1 Betrag entspricht zunächst der Festsetzung des Ausgleichs zu September 
2026 und für die Schlussabrechnung dem Betrag aus dem Schlussverwen-
dungsnachweis zum 31.03.2028. 
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2 Betrag entspricht den jeweils für das Jahr 2025 durch die D-TIX ermittelten 
und maßgeblich zu berücksichtigenden Beträgen, für den Schlussverwen-
dungsnachweis zum 31.03.2028 sind die zuletzt gültigen Beträge der D-TIX 
zu verwenden. 
 

4.   Der Betrag, den der Landkreis Osnabrück an die  
Verkehrsunternehmen insgesamt gewährt, ist begrenzt 
auf die ihm nach der geltenden Richtlinie Deutschlandtick-
et gewährte Pauschale. Sollten die vom Land Niedersach-
sen nach der Richtlinie Deutschlandticket zur Verfügung 
gestellte Pauschale nicht ausreichen, um alle ausgleichs-
fähigen Schäden zu decken, erfolgt eine anteilige prozen-
tuale Kürzung des pauschalen Ausgleichs je Verkehrsun-
ternehmen. 
 

5.   Die Verkehrsunternehmen können einen Antrag auf  
monatliche Vorauszahlung stellen. Die Vorauszahlungen 
betragen jeweils 7 Prozent des an das Verkehrsun-
ternehmen gewährten vorläufigen Ausgleichs für das Jahr 
2025 und nach Entscheidung über einen konkretisieren-
den Antrag 7 Prozent des danach festgestellten fiktiven 
Ausgleichsbetrags für 2025. 
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Anlage 7 zur Allgemeinen Vorschrift des Landkreises Osnabrück

Muster | Allgemeine Vorschrift Landkreis Osnabrück 

Hinweis: Die Spalte "Gesamtunternehmen" ist nicht auszufüllen. Es sind nur die Werte ÖPNV und die "darunter"-Werte für die relevanten Teilgemeinschaften einzutragen.

Ergebnisrechnung
Alle Angaben in €

Position Gesamt-
unternehmen

davon gemein-
wirtschaftlicher 

ÖPNV

davon eigen-
wirtschaftlicher 

ÖPNV*

darunter 
VOS Nord

darunter 
VOS NordOst

darunter 
VOS Wallenhorst

darunter
VOS Ost

darunter 
VOS Süd

Aufwendungen

Materialaufwand

davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren

davon Aufwendungen für bezogene Leistungen

Personalaufwendungen

Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen)

Sonstige Aufwendungen 

Summe der Aufwendungen

Erträge

Umsatzerlöse

davon Erlöse aus Beförderungsentgelten

darunter Erlöse aus Deutschlandticket (aus Verkauf)

darunter Erlöse aus Deutschlandticket (aus 
Einnahmenaufteilung)

darunter Erlöse aus VOS-Tarif-Sortiment 

davon Ausgleichsleistungen für Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen i.S.d. Art. 3 Abs. 1 
VO (EG) 1370/2007

davon Ausgleichsleistungen für gwl. Verpflichtungen zur 
Festsetzung von Höchsttarifen auf Grundlage Allgemeiner 
Vorschriften nach Art. 3 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 3 VO (EG) 
1370/2007

davon Erstattung von Fahrgeldausfällen gemäß 
§ 231 SGB IX

Ertragswirksame Zuschüsse der öffentlichen Hand

Sonstige Erträge

Summe der Erträge

* Bezugspunkt sind ausschließlich die Verkehre im Zuständigkeitgebietes des Landkreises Osnabrück

Angaben zur betrieblichen Leistungserbringung

Position Gesamt-
unternehmen

davon gemein-
wirtschaftlicher 

ÖPNV

davon eigen-
wirtschaftlicher 

ÖPNV*

darunter 
VOS Nord

darunter 
VOS NordOst

darunter 
VOS Wallenhorst

darunter
VOS Ost

darunter 
VOS Süd

Ist-Betriebsleistung 
(in Ist-Fahrplan-km)

Plan-Betriebsleistung 
(in Soll-Fahrplan-km)

Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit (Ist)
(in km/h)

Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit (Plan)
(in km/h)
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Anlage 8 - Berichtspflichten 

 

Daten-
kategorie 

Beschreibung1 Vorgaben zur Berichtspflicht 

Fahrpläne (Soll-)Fahrpläne mit An- und 
Abfahrtszeiten an den jeweiligen 
Haltestellen unter Verwendung der 
deutschlandweit einheitlichen 
Haltestellen-ID (VDV 432), 
Haltezeiten, Anschlüsse, 
Betriebszeiten und Betriebskalender 
mit einer Zuordnung zwischen 
Tageskategorien und Kalendertagen 

Frist: 

Erstmals zum 31.01.2026 und 
Aktualisierung zu jeder 
Fahrplanänderung. 

 

Adressat: 

Planungsgesellscha昀 Nahverkehr 
Osnabrück GmbH  

 

 

Betriebs-
leistung 

Angaben zu Ist- und Plan-Werten 
entsprechend zur Verfügung 
gestelltem Formbla琀 

 

Frist: 

Ist- und Planwerte für 2025 zum 
31.01.2026 

Planwerte für 2026 zum 31.01.2026  

 

Adressat: 

Planungsgesellscha昀 Nahverkehr 
Osnabrück GmbH 

 

 

Daten zum 
Umwelt-
standard und 
der Barriere-
freiheit der 
ein-gesetzten 
Fahrzeuge 

Fahrzeugart (Bus, U-Bahn, 
Straßenbahn, Kleinfahrzeug), 
Eigenscha昀en (Antriebsart 
einschließlich der Schadsto�lasse, 
Niederflur oder rollstuhlgängig, 
Anzahl Sitz- und Stehplätze) 

Frist: 

Fahrzeugliste (S琀chtag 01.01.12026) 
bis 31.01.2026  

laufend zu aktualisieren 

 

Adressat: 

                                                      
1 Der Detaillierungsgrad der zu berichtenden Daten/Informa琀onen sowie das Format wird zwischen den 
Verkehrsunternehmen, dem Landkreis und der Planungsgesellscha昀 Nahverkehr Osnabrück GmbH auf Basis der 
technischen Gegebenheiten abges琀mmt.  

Anlage 8 - Berichtspflichten 

Planungsgesellscha昀 Nahverkehr 
Osnabrück GmbH 

 

 

 

 

Ausfälle, 
Störungen 

Statusänderungen bezogen auf 
Fahrplan, eingesetztes Fahrzeug 
oder Routen, Umleitungen unter 
Verwendung der deutschlandweit 
einheitlichen Haltestellen-ID (VDV 
432), Abweichungen zum 
standardmäßig eingesetzten 
Fahrzeug 

Frist: 

Jeweils zum 15. eines 
Kalendermonats für den Vormonat 

 

Adressat: 

Planungsgesellscha昀 Nahverkehr 
Osnabrück GmbH 

 

 

Verspätunge
n 

Abweichungen vom Soll-Fahrplan 
unter Verwendung der 
deutschlandweit einheitlichen 
Haltestellen-ID (VDV 432) 

Frist: 

Jeweils zum 15. eines 
Kalendermonats für den Vormonat 

 

 

Adressat: 

Planungsgesellscha昀 Nahverkehr 
Osnabrück GmbH 
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